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Nachbar-, Verkehrs- und Wasserrechts der Großindustrie 
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Von Justizrat Dr. S ch m id t-E rn sth a u sen , Rechtsanwalt bei dem Oberlandesgericht in Düsseldorf. 

(Mitteilung aus der Reolitskommission des .Vereins deutscher Eisenhüttenleuto.)

Zufolge der Kriegsereignisse mußten wir den 
Jahresbericht für 1914, für den sich bereits 

vor Beginn des Feldzugs ein erheblicher Stoff ange
sammelt hatte, zurückstellen. Denn über dem Da
seinskampf unseres teuren Vaterlandes, der natürlich 
auch in den Mitgliederbestand der Rechtskommission 
erheblich eingriff, gerieten die Rechtsfragen in den 
Hintergrund, während die Umstellung der gesamten 
Erzeugung auf die Bedürfnisse des Krieges, der Ersatz 
der zu den Fahnen einberufenen Beamten und Ar
beiter und die Anpassung an ungewohnte Rohstoffe 
den Erfindungsgeist, die Organisationsgabe und dem
entsprechend auch das Interesse unserer Ingenieure 
ausseliließlich in Anspruch nahmen. Inzwischen 
waren die Träger des Gesetzgebungs- und Verord
nungsrechts, wie auch die Militärverwaltung unab
lässig bemüht, die Rechtsordnung auf die neuen 
Verhältnisse einzurichten, und da es mit verschwin
denden Ausnahmen ebenfalls gelang, die Tätigkeit 
der Gerichte ununterbrochen fortzusetzen, so ent
wickelte sich alsbald ein

Recht des Krieges, 
das seine Neuart den kriegswirtschaftlichen Not
wendigkeiten, seine Vielgestalt der Fülle der Rechts
beziehungen verdankt, die in den langen Friedens
jahren erwachsen waren.

Dieser lebendigen Rechtsentwicklung folgend, 
sehen wir nun den Zeitpunkt gekommen, um die 
Berichterstattung wieder aufzunehmen, der die Er
gebnisse eines zweijährigen Zeitraums zugrunde 
liegen. Hierbei dürfen ■nur diesmal, den besonderen 
Aufgaben der Rcchtsberatung während des Krieges 
gemäß, das Z iv ilrecb t nicht ganz ausschalten.

Beschlagnahmen und Ausfuhrverbote erzeugten 
eine mannigfaltige Rechtsprechung, die sich mit den 
Einwirkungen der Verfügungen von hoher Hand auf 
die Erfüllung der Lieferungsverträgo industrieller 
Erzeugnisse und der Kaufverträge über Importwaren 
zu beschäftigen hatte, Zahlungsverbote und Morar 
torien ausländischer Staaten äußerten ihre Einwir- 
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kung auf unser Rechtsleben und riefen Gegenmaß
nahmen hervor, und die K r ieg sk la u se l, die zu
nächst ihren verschiedenartigen Fassungen ent
sprechend eine wechselnde Beurteilung erfuhr, er
langte schließlich in der Rechtsprechung eine im all
gemeinen dem Verkäufer günstige Beurteilung.

So wurde jüngst vom Reichsgericht die Kriegs
klausel eines Zwischenhändlers, wonach

„Krieg, Arbeitorstreika, Betriebsstörungen, Mangel an 
Rohm aterial und andere Fälle höherer Gewalt bei Ver
käufer und Verkäufers Lieferanten, welche die Erfüllung 
gegenwärtigen Vertrages unmöglich machen, die Ver
käufer von den eingegangonen Verpflichtungen be- 
freion“ ,

dahin ausgelegt, daß der Verkäufer durch den Kriegs
ausbruch schlechthin von seiner Verpflichtung frei
geworden ist, vorausgesetzt, daß der Krieg auf die 
Betriebe der Lieferanten des Verkäufers erheblich 
störend einwirkt, was für den gegenwärtigen Krieg 
unzweifelhaft sei. (RG., II. Zivilsenat, Urteil vom
26. November 1915; Juristische Wochenschrift 1916, 
S. 257.)

Ebenso hat das Reichsgericht in der Klausel 
„Arbeiterausständc, ferner Mobilmachung, Krieg . . .  
gelten als höhere Gewalt“ eine unbedingte Frei
zeichnung des Verkäufers für den Kriegsfall erblickt. 
(RG., II. Zivilsenat, Urteil vom 5. Oktober 1915, 
Juristische Wochenschrift 1916, S. 118.)

In dieser Entscheidung findet sich auch der ver
allgemeinernde Hinweis, daß mit einer derartigen 
Klausel der Verkäufer die Absicht verfolgt, sieh für 
den Fall des Eintritts der genannten Ereignisse von 
der Lieferungspflicht zu befreien, und man wird 
daher auch weiterhin mit einer Auslegung im Sinne 
des Verkäufers, sofern dieser Wille in der einzelnen 
Klausel einen dem Sprachgebrauch entsprechenden 
Ausdruck gefunden hat, zu rechnen haben. So würde 
das Reichsgericht folgerichtig dazu gelangen müssen, 
den Zwischenhändler auf Grund einer derartigen 
Kriegsklausel auch dann von der Erfüllung freizu
stellen, wenn ihm sein Lieferant tatsächlich geliefert

122



958 Stahl und Eisen. D ie  R e ch tsen tw ick lu n g  a u f  dem  G eb ie te der G ro ß in d u s tr ie . 36. Jahrg . Nr. 40.

hat. Das muß natürlich preisverteuernd wirken, und 
im Hinblick darauf, daß die Erfüllung der Verträge 
den Grundsätzen von Treu und Glauben untersteht, 
wird hinter dieso letzte Konsequenz doch noch ein 
Fragezeichen zu setzen sein.

Wer von der Kriegsklausel nicht r e c h tz e it ig  
Gebrauch macht, bleibt zur Erfüllung verpflichtet, 
von der ihn nur die Unmöglichkeit befreit. Ein 
Landwirt hatte am 7. Februar 1914 Trockcnsclmitzcl 
zur sukzessiven Lieferung während des letzten Ka
lendervierteljahrs 1914 gekauft. Als er Ende Oktober 
mahnte, berief sieh der Händler auf die im Schluß
schein enthaltene Kriegsklausel. Der Händler 
wurde verurteilt, denn er hätte binnen angemessener 
kurzer Frist nach dom Kriegsausbruch erklären  
m ü ssen , daß er sich auf G rund der K r ieg s
k la u se l a ls b e fr e it  b etra ch te . (RG., 29. Fe
bruar 1916, II 417/15, Kölnische Zeitung vom 
2. März 1916, Nr. 224.)

Bei Verträgen, die k ein e K r ieg sk la u se l 
enthalten, besonders auch bei solchen, die erst 
während des Krieges geschlossen sind, wird es regel
mäßig auf die U n m ö g lich k e it  der L e istu n g  
ankommen, die dann wieder verschieden zu beur
teilen ist, je nachdem das Erzeugnis einer bestimmten 
Fabrik oder allgemein eine Ware bestimmter Gattung 
verkauft ist, und ob die Erfüllung ganz unmöglich 
oder wenigstens eine ratierliche Verteilung der Pro
duktion auf die einzelnen Abnehmer (s. RG. 84, 
S. 125) möglich ist. Wann Unmöglichkeit vorliegt, 
ist Tatfrage, besonders auch in dem Punkte, ob die 
Preise derart gestiegen sind, daß sieh eine der Un
möglichkeit gleichstehende Erfüllungserschwcrung an
nehmen läßt. Ebenso ist die Frage der Unmöglichkeit 
der Leistung bei A u sfu h r-, E in fu h r- und Z ah
lu n g sv e r b o te n , B esch la g n a h m en  und Blockade
maßregeln entscheidend, soweit nicht für das See
frachtgeschäft die besonderen Vorschriften des see- 
rechtlichen Teils des Handelsgesetzbuches in Betracht 
kommen.

Verschiedentlich hatten wir uns auch mit der 
regelmäßig zu verneinenden Frage zu beschäftigen, 
ob eine Fabrik nach Beschlagnahme einer Fabrika
tionsgattung sich der Erfüllung ihrer Lieferungs
pflichten in freien Waren dadurch entziehen kann, 
daß sie nur die beschlagnahmte Warengattung her
stellt1).

Wieder andere Gesichtspunkte sind maßgebend 
für die A n ste llu n g sv e r t rage, bei denen es auf das 
Vorliegen eines „wichtigen Grundes“ zur fristlosen 
Kündigung ankommt. Hier nimmt das Reichsgericht 
eine dem Dienstverpflichteten günstige Stellung ein 
und gestattet die Entlassung nicht schon deswegen, 
weil der Betrieb eines Verlagsunternehmens durch 
den Kriegsausbruch unlohnend geworden ist (RG.,

*) Is t  die ganze Erzeugung beschlagnahmt, so ist 
der Fabrikan t n icht verpflichtet, den durch Lieferung 
an dio M ilitärverwaltung erzielten Mehrerlös dem u r
sprünglichen K äufer herauszugehen. (OLG. Ham burg, 
U rte il vom 1. Dez. 1915, JW . 1916, S. 351.)

III. Zivilsenat, Urteil vom 30. Nov. 1915, Jur. Wochen- 
sclirift 1916, 261). Ob die völlige Einstellung eines 
Werkbetriebes wegen der durch den Krieg hervor
gerufenen Geschäftsstockung einen genügenden Ent
lassungsgrund darstellt, ist bestritten (bejahend 
OLG. Stuttgart, Urteil vom 29. Okt. 1914, Recht 19, 
Nr. 3; verneinend OLG. Dresden, Urteil vom 23. März 
und 27. April 1915, Leipz. Zeitschr. 9, Sp. 856 u. 857; 
Oertmann, Gew.-Kaufm.-G. 20, 6).

Ist die Erfüllung eines S u k z e ss iv lie fo r u n g s-  
v er tra g es  während der vereinbarten F r is te n  
wegen des Krieges unmöglich, so ist der Vertrag als 
au fgeh ob en  zu betrachten. Dies kann im Hinblick 
auf dio unvorhergesehene lange Dauer des Krieges 
sogar dann der Fall sein, wenn gegenteilig vereinbart 
ist, daß, wenn Krieg und andere bestimmt ange
gebene Ereignisse die rechtzeitige Lieferung unmög
lich machten, die Lieferzeit bis nach Aufhebung des 
Hindernisses prolongiert werde. (RG. II. Zivilsenat, 
Urteil vom 4. Jan. 1916, JW. 1916, S. 487l).) 
Jedenfalls aber wird derjenige Vertragsteil, der einen 
Vertrag wegen Unmöglichkeit als aufgehoben be
trachtet, gut daran tun, dies der Gegenpartei an 
z u ze ig e n , weil er sich, falls sie Aufwendungen zur 
Erfüllung des Vertrages macht, nach mehrfach ver
tretener Ansicht Schadenersatzansprüchen aussetzen 
könnte (Seuff., Arch. 56, S. 392, OLG. Hamburg, 
Urteil vom 13. Mai 1901).

Die Einwirkungen des K rieges auf das ö f fe n t
lic h e  R e c h t  sind so mannigfaltig, daß wir hier nur 
die allgemeineren g ew e rb er ech tlic h e n  Vorschrif
ten berücksichtigen können.

Zunächst wurden durch einen Preußischen Mini- 
sterialerlaß vom 5. Aug. 1914 (HMB1. S. 442) die Ge
werbeaufsichtsbeamten für die Dauer des Krieges 
angewiesen, alle Sonntagsarbeiten, ■ die für den 
Heeresbedarf und die Lebensmittelversorgung des 
Heeres und der Bevölkerung zu leisten sind, nicht zu 
beanstanden. Hierher gehören nicht nur die von der 
Heeresverwaltung vertragsmäßig oder freihändig auf
gegebenen, sondern auch die von den Heereslieferan
ten weiter vergebenen Arbeiten. Entsprechende Er
lasse für den Bergbau ergingen am 25. Aug. 1914 
(HMB1. S. 442) und am 11. März 1915 (HMB1. S. 89).

Ein Reichsgesetz vom 4. Aug. 1914 (RGBl. 
S. 333) gewährte zugleich dem Reichskanzler das 
Recht, allgemeine A usn ah m en  von den gesetzlichen 
B e sch ä ftig u n g sb e sch rä n k u n g e n  w eib lich er  
und ju g e n d lic h e r  A rb eiter  und von den Ar
b e iter sch u tz v ero r d n u n g e n  zu gewähren, wäh
rend den höheren Verwaltungsbehörden eine ent
sprechende Befugnis für einzelne Betriebe beigelegt 
wurde. In der Begründung und den Ausführungs-

x) Dio Klausel „Force m ajeure befre it von der Ver
bindlichkeit rechtzeitiger L ieferung“ g ilt bei W aren (Blei
weiß, Antimon), die ein H ändler vorzugsweise aus dem 
Ausland zu beziehen pflegt, als Freizeichnung für die 
Dauer der E infuhrbehinderung auch dann, wenn die 
Lieferung inländischer W are möglich wäre. (RG. I I , 
U rteil vom 17. Dez. 1915, JW . 1916, S. 316 und vom
14. April 1916, I I  40/16.)
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Vorschriften wird darauf liingewiesen, daß der nicht 
zum Kriegsdienst herangezogenen männlichen und 
weiblichen Bevölkerung in weitestem Maße Beschäfti
gung gesichert werden muß.

Der im Anfang des Krieges ergangene preußische 
Ausfiilmmgserlaß vom 10. Aug. 1914 (IIMB1. S. 450) 
trug anderseits dem Umstande Rechnung, daß durch 
solche Bewilligung dio Arbeitsgelegenheit für dio 
durch den Krieg arbeitslos gewordenen Arbeiter ver
mindert werde, jedoch dürfte diese Befürchtung in
folge der weiteren Einberufungen erheblich an Be
deutung verloren haben. Aus diesem Gesichtspunkte 
wurde damals angeordnet, daß Ausnahmen nur in 
besonderen Notfällen zugelassen werden sollten, z. B. 
wenn eine Vermehrung der Arbeitskräfte aus Mangel 
an Baum oder an Maschinen nicht angängig oder un
geschultes Personal nicht verwendbar sei. Aus dem
selben Grunde lehnte auch der Herr Reichskanzler in 
mehreren Erlassen aus der damaligen Zeit die bean
tragte Bewilligung einer allgemeinen grundsätzlichen 
Ausnahme für die Beschäftigung von jugendlichen 
und weiblichen Arbeitern im Braunkohlenbergbau, im 
oberschlesisclien Steinkohlenbergbau und in der 
Tabaldndüstrio ab (Erlasse vom 18. und 25. Aug. 
und 9. Nov. 1914, HMB1. S. 457, 477, 531). Ander
seits wurden von den Gewerbeaufsicbtsbehörden in 
zahlreichen Fällen die notwendigen Ausnahmen für 
einzelne Betriebe zugelassen. Eine weitgehende B e 
sch rän k u n g  der A r b e itsz e it  in Spinnereien, 
Webereien und Wirkereien brachte die Reichskanzler- 
Bekanntmachung vom 12. Aug. 1915 (RGBl. S. 495).

Zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit und zur 
B e sch ä ftig u n g  von  K r ieg sg efa n g en en  erging 
die Kgl. Verordnung vom 11. Sept. 1914 betreffend 
ein v e r e in fa c h te s  E n te ig n u n g sv er fa h r en  (Ge
setzsamml. S. 159). Danach kann das Staatsministe
rium für Arbeiten, die zu dem gedachten Zweck be
stimmt sind, ein Euteignungsverfahren anordnen, das 
in der Verordnung und den Ausführungsvorschriften 
vom 11. Sept. 1914 (JMB1. S. 724, 725) näher aus
gestaltet ist und den Gesichtspunkten der Verein
fachung und Beschleunigung Rechnung trägt. Der 
Regierungspräsident, der an Stelle des sonst zustän
digen Bezirksausschusses der Träger des Verfahrens 
ist, kann zugleich mit dem Plan auch die Entschädi
gung feststellen und die Enteignung aussprechen. 
Neben einer Anzahl bestimmter Wasser- und Melio
rationsbauten ist dio Verordnung besonders für die 
Staatseisenbalmbautcn praktisch geworden (Preuß. 
Ministerialerlaß vom 15. Sept. 1914, Gesctzsamml. 
S. 161), auch wurde sie in einzelnen Bundesstaaten 
auf Privatoisenbahnbautcn angewondet. Es können 
daher auch Privatunternehmer, die Kriegsgefan
gene in größerem Maßstabe zu derartigen Arbeiten zu 
verwenden und die Enteignung der hierfür nötigen 
Landflächen zu betreiben beabsichtigen, mit Vorteil 
von diesem Verfahren Gebrauch machen. Die Ver
ordnung tritt sechs Monate nach dem Tage der Been
digung des Kriegszustandes außer Kraft (Kgl. Erlaß 
vom 25. Sept. 1915, Gesetzsamml. S. 141). Ist in

zwischen der Plan offengelegt oder der Unternehmer 
in den Besitz eingewiesen, so ist das Verfahren nach 
den Vorschriften der Verordnung zu Ende zu führen.

Neben den seltenen Fällen, in -denen die Ent
eignung den Zweck der Beschäftigung von Kriegs
gefangenen oder Arbeitslosen verfolgt, bedarf die 
Großindustrie gerade während des Krieges ganz be
sonders der

Enteignung
zum  Z w ecke Von B e tr ie b se rw e ite ru n g e n  und  
A n sch lu ß b a h n a n la g en . Während in Friedens
zeiten das Enteignungsrecht zu diesem Bohufe nicht 
leicht verliehen wird, da der Nachweis eines öffent
lichen Interesses an der Herstellung derartiger An
lagen naturgemäß auf Schwierigkeiten stößt, lassen 
die Heeresinteressen in der Kriegszeit derartige Ent
eignungsanträge häufig als selir gerechtfertigt er
scheinen.

So gelang es uns, hinsichtlich einer frem d en  
E n k la v e  innerhalb eines großen H ü tten g ru n d -  
stü ck s das E n te ig n u n g sr e c h t  zur Errichtung 
einer G eseh oß fab rik  zu erwirken, und in einem 
anderen Falle die Enteignung von Nachbargrund
stücken zur Erweiterung von P r iv a ta n sc h lu ß 
b ah n an lagen  iirf ein Werk, in dem Kriegs
bedarf hergestellt wird, herbeizuführen. Ein weiterer 
Fall, der ein mit der Herstellung von Kriegs
und Eisenbahnbedarf beschäftigtes Werk betrifft 
und die Enteignung und Straßenverlegung zur 
Errichtung eines Werksbalmhofs zum Gegenstand 
hat, befindet sich in Bearbeitung. Es sei darauf 
liingewiesen, daß die Militärverwaltung in der Lage 
ist, derartige Grundstücke zugunsten der Kriegs
bedarfsfabrik von den Eigentümern auf Grund 
des K r ie g s lo is tu n g sg c se tz e s  vom 13. Juni 1873 
zu requirieren, was sich in allen derartigen Fällen 
zunächst empfiehlt. Da aber die Kriegsleistungspflicht 
mit dem Wiedereintritt des Friedenszustandes endigt, 
so genügt eine bloße Requisition nicht, um dem 
Unternehmer die notwendige gesicherte Rechts
stellung, dio nur der Eigentumserwerb gewähren 
kann, zu verleihen. Es ist daher in allen diesen Fällen 
nötig, zugleich die Enteignung auf Grund des E n t
e ig n u n g sg e se tz es  vom 11. Juni 1874 herbeizu- 
fiihren, die während des Krieges auf Grund Allerh. 
Ermächtigung vom 16. Aug. 1914 (Gesetzsamml. 
S. 153) durch das Staatsministerium erfolgt, und 
für die eine Reihe von formellen Voraussetzungen 
bestehen, deren Erörterung hier zu weit führen würde. 
Das oben erwähnte Gesetz, betreffend das verein
fachte Euteignungsverfahren vom 11. Sept. 1914, 
kam in den behandelten Fällen nicht in Betracht. 
Gleichwohl hat das Verfahren zur Erwirkung des 
Staatsministerialbeschlusscs nach erfolgter Requisition 
nur etwa zwei Monate in Anspruch genommen. Das 
weitere Verfahren ist dann nicht besonders dringlieh, 
da auf Grund der Requisition gebaut werden darf 
und die Enteignung gesichert ist.

Eine Erweiterung des öffentlichen Rechts auf Ge
biete der Privatwirtschaft zeigt die Bekanntmachung
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über die Errichtung von V e r tr ie b sg e se llsc h a fte n  
für den S te in k o h len - und B ra u n k o h le n b er g 
bau vom 12. Juli (1915 ((RGBl. S. 427), die dio 
Errichtung von Zwangsgesellsehaften zur Regelung 
der Förderung und des Absatzes von Zechenerzeug
nissen zuläßt. Sie fußt auf § 3 des Gesetzes über die Er
mächtigung des Bundcsrats zu wirtschaftlichen Maß
nahmen usw. vom 4.Aug.l914 (RGBl. S .327), wonach 
der Bundesrat während der Zeit des Krieges diejenigen 
gesetzlichen Maßnahmen treffen kann, die sich zur 
Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen als notwendig 
erweisen. Diese Maßnahmen sind dem Reichstag 
bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kenntnis zu 
bringen und auf sein Verlangen aufzuheben. >

Wenden wir uns nun dem Gebiet unserer r e g e l
m äß igen  B e r ic h te r s ta ttu n g  zu, so ist im Be
reich der

Gewerbeordnung

zunächst auf die neuere Friedensgcsotzgebung hin
sichtlich der A u slän d er hinzuweisen.

Der Betrieb eines Gewerbes ist in Deutschland 
nach dem heule geltenden Recht jedermann, also 
auch den Ausländern, gestattet (§ 1 GO., Ausnahmen 
für Wandergewerbe u. dgl.), nur bezüglich der 
ju r is t isc h e n  Personen des Auslandes können dio 
Landesgesetze Abweichendes vorschrciben. Für die 
alten Provinzen Preußens bestimmte nun der noch 
in Kraft befindliche § 18 der preußischen Allgemeinen 
Gewerbeordnung vom 17. Jan. 1845/22. Juni 1861, 
daß juristische Personen des Auslandes, sofern nicht 
die Staatsverträge Ausnahmen enthalten, nur mit 
Erlaubnis der zuständigen Ministerien in Preußen ein 
stehendes Gewerbe betreiben dürfen. Diese Vor
schrift ist neuerdings durch das preuß. Gesetz vom 
29. Juni 1914 (Gesetzsamml. S. 137) auf den ganzen 
Umfang der Preußischen Monarclde ausgedehnt wor
den. Für den Betrieb von Bergwerken und den Er
werb von Borgwerkseigentum trifft das preuß. Gesetz 
vom 23. Juni 1909 dieselbe Bestimmung. Diese 
richtet sich auch gegen Gewerkschaften, die in einem 
anderen Bundesstaate ihren Sitz haben, während das 
Gesetz vom 29. Juni 1914 nicht alle außcrprcußischen, 
sondern nur dio rcichsausländischen juristischen Per
sonen berührt (vgl. § 12 GO.). Eine dankenswerte 
Zusammenstellung sonstiger für Ausländer geltender 
Bestimmungen gibt Popitz im Preuß. Verwaltungs
blatt 35, S. 750.

Dio Rechtsprechung hat sich auch im Berichts
abschnitt eingehend mit dem R e c h t  der g e
w erb lich en  K o n zessio n en  beschäftigt, während 
die Rechtslehre und das Schrifttum sich seit dem 
Kriegsausbruch vorwiegend den Fragen des Kriegs
rechts zuwendeten. Unter den Neuerscheinungen 
des gewerberechtlichen Gebiets lenkt eine von 
Dr. L a g en ste in  verfaßte Schrift1) über die Ge- 
werbcpolizeierlaubnis (Tübingen bei J. C. B. Mohr), 
die in den von Zorn und Stier-Somlo herausgegebenen

0  W ir haben dieselbe bereits in St. u. E. 1914, 
S. 1109, erwähnt.

Abhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs- und 
Völkerrecht Aufnahme gefunden hat, die Aufmerksam
keit auf sich. Der Verfasser betrachtet die in § 16 
geregelten Gewerbeausübungen als verboten, solange 
dio Polizei sie nicht erlaubt, diese sieht er als ermäch
tigt zur Erlaubniserteilung an und hält ein polizei
liches Einschreiten gegen genehmigte Anlagen für un
beschränkt zulässig. Er übersieht hierbei, daß die 
Behörde in allen Fällen, in denen die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen, zur Erteilung der Ge
nehmigung nicht bloß ermächtigt, sondern verpflich
tet ist, und daß der Schutz der genehmigten Anlage 
gegen nachträgliche Auflagen, der auch in § 25 zum 
gesetzlichen Ausdruck gekommen ist, das notwendige 
Gegengewicht gegenüber dem Konzessionserfordernis 
bildet. Daß dies der gewerbepolitische Grundgedanke 
der §§ 16 ff. ist, wurde bereits in dem diesseitigen 
Bericht vom Jahre 1909 nachgewiesen1). Mit Grund 
hat man daher auch allerseits gegen die Lagensteinsche 
Auffassung Widerspruch erhoben2), die dem geltenden 
Recht zuwiderläuft und die Prinzipien einer bewähr
ten und gefestigten Gesetzgebung zugunsten einer 
polizeistaatlichen Reglementierung aufgeben will. 
Wenn ferner Lagenstein die fraglichen Bestimmungen 
als Gewerbepolizeiverbote mit Erlaubnisvorbehalt 
kennzeichnet, so wäre es richtiger, nach der negativen 
Seite hin von einer gewerbepolizeilichen Beschränkung 
zu reden, denn die Erlaubnis ist nicht Vorbehalten, 
sondern bedingt geboten, und dieses bedingte Erlaub 
nisgebot steht der Annahme eines unbedingten Ver
bots durchaus entgegen. Ueber dieser negativen Seite 
darf ferner nicht die positive Bedeutung der Genehmi
gung als eines konstitutiven Staatsakts übersehen 
werden (Kormann, System der rechtsgeschäftlichcn 
Staatsakte, S. 84). Nur die Behörde, die zum Erlaß 
dieses Staatsakts auf Grund des § 21 GO. nach 
näherer Maßgabe der Landesgesetze berufen ist, 
kann in den gesetzlich bestimmten Fällen eine Aende- 
rung treffen, während den Ortspolizei- und Gewerbc- 
aufsiehtsbehörden nicht die öffentliche Gewalt bei
wohnt, in ein Recht, das sic nicht verleihen können, 
beschränkend einzugreifen. Deshalb sind auch nach 
feststehender Praxis alle Vorbehalte zugunsten der 
Ortspolizeibehörden in den auf Grund der §§ 16 ff. 
erteilten Genehmigungen nichtig, deren rechts- 
erzougende Kraft auch in der Rechtsprechung außer 
Zweifel gestellt ist (Jur. Wochcnschr. 1912, S. 652; 
1916, S. 38).
|y Die Frage, welche Voraussetzungen vorliegen 
müssen, damit überhaupt eine A n lage im S inn e  
des § 16 gegeben ist, hat die Gerichte neuerdings 
wiederholt beschäftigt. In einer Strafentscheidung 
vom 17. Jan. 1914 (Gewerbearchiv 14, S. 203) hat 
sich das Kammergericht dem Urteil des Oberverwal
tungsgerichts vom 12. Dez. 1912 (das. 12, S. 574) 
angeschlossen, wonach der Begriff einer gewerb-

St. u. E., 1909, 12. Mai, S. 696 ff.
2) Neukam p, Verwaltungsarcliiv, Bd. 22, S. 166; 

Vossen in  der Zeitschrift „Die chemische Industrie“ 1914, 
Nr. 15/16.



5. Oktober 1916. D ie  R e ch tsen tw ick lu n g  a u f  dem  Gebiete der G ro ß in d u s tr ie . Stahl und Eisen. 961

liehen Anlage das Bestehen besonderer, zum Be
triebe des Gewerbes dienender Vorrichtungen nicht 
immer voraussetzt, anderseits aber wenigstens eine 
dauernde Benutzung des beticffenden Raumes in 
Aussicht genommen sein muß. Da cs sich in diesen 
Fällen um solche Arten von Anlagen handelte, die 
auch bei bloß handwerksmäßigem Umfange der Ge
nehmigung bedürfen, so kam hierbei ein weiteres Er
fordernis nicht zur Sprache, das für die uns interessie
renden Anlagen gilt. Bei diesen ist die Genehmigungs- 
pflicht auch an das Vorhandensein eines fabrikmäßigen 
Betriebes geknüpft, und zwar entweder ausdrücklich, 
wie z. B. bei den chemischen Fabriken, oder still
schweigend, wie bei den Anlagen zur Gewinnung 
roher Metalle. Das ist unter Umständen für V er
su ch sb e tr ieb e  wichtig, bei denen es entweder an 
der Absicht einer dauernden Benutzung der Anlage 
oder doch an dem fabrikmäßigen Betriebe fehlen 
kann. Nichtgcnchmigungspflichtig ist daher auch 
ein bloßer L a b o ra to r iu m sb etr ie b , in dem Ab
gänge der Edeimetallindustrie und Legierungen im 
Probicrofen auf ihren Gehalt untersucht und dabei 
Edelmetalle durch Reduktion in kleinerem Umfango 
gewonnen werden. Eine solche Scheideanstalt ist 
mangels fabrikmäßigen Betriebes weder zu den che
mischen Fabriken, noch zu den hüttenmäßigen An
lagen zu rechnen. (Badischer Verwaltungsgerichtshof, 
Urteil vom 1. Dez. 1914, Badische Verwaltungszeit
schrift 47, S. 77.)

Was die K o n z c ss io n sp flic h tig k e it  ein zeln er  
A rten von  A n lagen  anlangt, so sind die aus dem 
Vorjahr übernommenen anhängigen Sachen in unse
rem Sinne entschieden worden.

Unserer auf S. 2 des vorjährigen Berichts1) vor
getragenen Ansicht, daß W alzw erk e nichtgenehmi
gungspflichtig sind, ist die Ortspolizeibehördc bei
getreten und hat den widerrufenen Bauschein zur 
Errichtung des Gebäudes für die Blockstraße erteilt, 
womit sich die Gewerbcaufsichtsbehörde einverstan
den gezeigt hat. Den gleichen Erfolg hatten wir hin
sichtlich der Bauerlaubnis für bauliche Erweiterungen 
eines T h o m a ssta h lw erk s zur Aufnahme eines 
Elektroschmelzofens für Ferromangan und zur Ver
größerung des Gebläsehauses und einer Kokillen- 
kühlanlage. Ebenso schloß sich die Baupolizcibchördc 
unserem Standpunkt an, wonach die Bauerlaubnis für 
derartige Anlagen nicht widerruflich ist.

Die Konzessionspflicht der Z em en tö fen , an der 
man in der Praxis wohl kaum gezweifelt hat, wird 
vom Reichsgericht bejaht (Urteil vom 26. Juni 1914, 
HMB1. S. 481). Wenn auch der Entscheidung im Er
gebnis beizutreten sein wird, so hätte man doch eine 
Stellungnahme zu den Bedenken erwarten dürfen, die 
sich daraus ergeben, daß die Zementöfen eine Zeitlang 
in dem Verzeichnis des § 16 ausdrücklich aufgeführt 
waren, dann aber gestrichen wurden (s. die Bundes
ratsbeschlüsse vom 29. Nov. 1900 und 15. Juli 1901).

Was die D o lo m itö fe n  anlangt, so könnte man 
versucht sein, sie zu den Röstöfen zu rechnen, die in 

1) Rcchtskommission, B ericht Nr. V.

§ 16 GO. als genehmigungspflichtig aufgeführt sind. 
Dann würden aber auch die Kalköfen als Röstöfen 
anzusehen sein. Daß dies jedoch nicht der Stand
punkt des Gesetzes ist, geht daraus hervor, daß die 
Kalköfen neben den Röstöfen besonders aufgeführt 
sind. Röstöfen im Sinne des § 16 sind daher nur dio 
Erzröstöfen. Da nun die Dolomitöfen sich unter 
keine sonstige Art der in § 16 aufgezählten Anlagen 
unterbringen lassen, so spitzt sich die Frage dahin 
zu, ob die Dolomitöfen zu den Kalköfen im Sinne 
dieser Gesetzesbestimmung gehören. Demgegenüber 
habe ich schon früher darauf hingewiesen, daß die 
den Dolomitöfen nicht fernstehenden S tr o n t ia n it-  
b ren n öf en der Zuckerfabriken nicht als konzessions
pflichtig gelten, und es wurde daher beschlossen, ein 
Gutachten der C h em ik erk om m ission  über die in 
Betracht kommenden chemisch-technischen Fragen 
einzuholen. Dieselbe hat sich unter dem 30. Juni 1914 
wie folgt geäußert:

„Die chemisch-technischen Vorgänge in den Oefen 
zum Brennen von Kalkstein, Dolomit und Strontia- 
n it sind hei allen drei Ofonarten dio gleichen: Das 
Brennen bezweckt das Austreiben der Kohlensäure. 
E in Unterschied besteht nur in der A rt des Betriebes 
insofern, als bei den Kalköfon die Brenntem peratur ver
hältnismäßig niedrig ist, da der K alkstein seine Kohlen
säure ziemlich leicht abgibt und eino zu hohe Tem
peratur sogar vermieden werden muß, weil der gebrannte 
Kalk sonst seine erforderliche chemische A k tiv itä t ver
lieren würde. Bei den großen Kalköfen (Hoffmannschen 
Ringöfen) dient daher Kohle als Brennstoff, da dio 
dadurcli gelieferte Tem peratur zum Brennen des K alk
steins vollständig ausreicht. Die Dolomitöfen werden 
dagegen m it höherer Tem peratur betrieben, weil der 
Dolomit n icht n u r seine Kohlensäure verlieren, sondern 
auch totgobrannt (sintergebrannt) werden soll, dam it 
der gebrannte Dolomit für seine spätere Verwendung 
chemisch möglichst inaktiv wird. Das Brennen geschieht 
daher in einem m it W ind betriebenen Schachtofen 
m it Koks als Brennstoff. Ebenfalls bei sehr hoher 
Tem peratur muß das Brennen des Strontianits erfolgen, 
da dieser seine Kohlensäure erst in sehr hohen H itze
graden abgibt ; das Brennen erfolgt daher in Gaskammer
öfen bei hoher Weißglut. Aus obigem ergibt sich, daß 
dio Dolomitöfen in der A rt ihres Betriebes m it den 
Strontianitöfen weit mehr Aehnlichkcit auf weisen 
als m it den Kalköfon. Da dio Kalköfen konzessions- 
pflichtig sind, die Strontianitöfen nach einer Ministerial- 
cntschcidung dagegen der Konzessionspflieht nicht unter
liegen, so würde es folgerichtig sein, daß dio Dolomit
öfen ebenfalls nicht konzessionspflichtig sind. Diese 
Behandlung würde auch dadurch ihre Berechtigung 
finden, daß die Abgase der Dolomit- und S trontianit
öfen durch die Verwendung von Koks bzw. Gas als 
Brennstoff frei von R uß und noch brennbaren Bestand
teilen sind, während dies bei den Knlköfen bei Ver
wendung von langflammiger Kohlo n icht zuzutreffen 
braucht.“

Nach der triftigen Begründung dieses Gutachtens 
werden wir die Dolomitöfen als nichtgenelunignngs- 
pflichtig betrachten dürfen.

Für dieKonzcssionierung von N eb en an lagen  ist 
die im letzten Bericht erwähnte, inzwischen in Bd. 19, 
S. 227 der Jahrbücher des Sachs. OVG. veröffentlichte 
Entscheidung von Interesse, wonach die Genelunigung 
einer G ießerei auch s t ills c h w e ig e n d  einen be
triebsnotwendigen F a ll harnmer umfassen kann.
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Etwas vorsichtiger drückt das Reichsgericht 
(V. Senat, Urteil vom 10. Febr. 1915, Jur. Woclien- 
: ein-. S. 457, Nr. 13) denselben Gedanken aus, indem 
es erwägt, daß eine in dem der Behörde eingereichten 
Plan mit vorgesehene Abwässeranlage zugleich mit 
der Hauptanlage als genehmigt gelte, denn dio Ge
nehmigung aus § 16 umfasse die gewerbliche Anlage 
„mit allem, was dazu gehört“. Es erstreckt aber 
diesen Schutz nicht ohne weiteres auf die nur tat
sächlich vorh an dene Anlage.

Für das V erfah ren  b ei dei K o n zess io n s
e r te ilu n g  sind besonders die neuen Vorschriften 
von Bedeutung, welche die gleichzeitige Behandlung 
der Anträge auf Erteilung einer gewerblichen Ge
nehmigung und Verleihung von Rechten zur Be
nutzung von Wasserläufen zum Gegenstände haben 
und demgemäß ein einheitliches Verfahren für die 
G ew erbe- und W asserk on zess ion  einführen.

Gemäß Nr. 29 ff. der Ausführungsanweisung III 
zum Wassergesetz kann der Unternehmer, der zu
gleich eine Genehmigung nach § 16 GO. und eine 
Verleihung nach § 46 WG. nachsuchen will, in allen 
Fällen den Antrag in einem und demselben Schrift
satz beim Bezirksausschuß, der ja für die wasser- 
rechtliche Verleihung stets zuständig ist, anbringen. 
Das Vorverfahren ist dann gemeinsam, und es wird 
zunächst über den Verleihungsantrag und, wenn der 
Bezirksausschuß ebenfalls für die Gcnelunigung zu
ständig ist, nach etwaiger mündlicher Verhandlung 
auch über diese entschieden, während andernfalls 
die Akten nach Erledigung des Verleihungsverfah
rens an den Kreisausschuß zum Befinden über die 
Genehmigung abzugeben sind.

Im Sinne dieser zweckmäßigen Neuerung sind 
auch die Zustündigkeitsvorscliriften dahin geändert 
worden, daß die Befugnis zur gewerbepolizeilichen Ge
nehmigung für gewisse Arten von Anlagen, die bisher 
dem Kreis-oder Stadtausschuß, Magistrat oder kollegia- 
lischen Gemcindevorstaud beiwohnte, dem Bezirks
ausschuß bcigclegt worden ist. Zunächst ist dies durch 
§ 386 des Wassergesetzes hinsichtlich der Stauanlagen 
für Wassertriebwerke (s. §§ 91 ff. das.) geschehen. 
Sodann ist ncucstcns durch Gesetz vom 14. Juni 1914 
(Gesetzsamml. S. 149) in Abänderung des Zuständig
keitsgesetzes vom 1. Aug. 1883 dem Bezirksausschuß 
die Genehmigung von Kohlenteerfabriken, Kokereien, 
Schnellbleichen, Stärkefabriken, Gerbereien, Stroli- 
papierstoffabriken u. a. m. überwiesen worden. Hier
bei bandelt es sich um Anlagen, deren A bw ässer  
wegen ihrer chemischen Zusammensetzung oder ihres 
Gehalts an organischen Schwebestoffen nur auf 
Grund wasserrechtlicher Verleihung gemäß §§ 40, 46 
des Wassergesetzes in Wasserläufe eingeleitet werden 
dürfen (HM.-Erlaß vom 22. Aug. 1914, HMB1. S. 474).

Die sonstige Tätigkeit im Genehmigungsverfahren 
betraf sowohl die Abwehr unberechtigter Einsprüche 
von Naehbaren, die sich gegen die Konzessionsertei
lung richteten, als auch die Streichung bedenklicher 
und teilweise recht gefährlicher Bedingungen. Wir 
erreichten die Verwerfung der fünf Einsprüche, die

auf befürchtete Gas- und Rauchentwicklung, Staub
zuführung und Erschütterungen gestützt waren. 
Ein Teil der Einsprechenden gab sich hiermit nicht 
zufrieden, wurde aber auch in der Rekursinstanz ab
gewiesen. Die übrigen Fälle hatten sämtlich 

die Konzessionsbedingungen

zum Gegenstände.
In unserem letzten Bericht erwähnten wir eine 

Reihe von unzulässigen Bedingungen, mit denen die 
Gcnelunigung einer Tr o c k e n g as r ei ni g u u gs a nl age 
belastet war. Das betreffende Werk berichtet, daß 
die mündliche Verhandlung vor dem Bezirksausschuß, 
die wir empfohlen hatten, im Sinne des hier entworfe
nen Schriftsatzes geführt und von Erfolg gewesen 
sei; die Abänderung der Bedingungen sei erreicht 
worden.

Wir drangen auch durch mit unserer Ansicht, daß 
die in einer E ise n g ie ß e r e ik o n z e ss io n  enthaltene 
Bedingung, der Belegschaft Seife und Handtuch zu 
gcstellen, eine in diesem Gewerbezweigo ungebräuch
liche Neuerung darstcllt und zu streichen sei, da sic 
das Maß des zum Schutz gegen Lebens- und Gesund
heitsgefahr Notwendigen überschreitet und dio An
sicht der Gewerbeinspektion, es handele sich um 
Nachteile für das Publikum, nicht zutreffend er
scheint. Auch darin gab uns der Kreisaussclmß in 
seinem rechtskräftig gewordenen Bescheide recht, 
daß bei Erweiterung einer K u p o lo fe n a n la g e  der 
Einbau von Funkenfängern an den bereits vorhande
nen Kupolöfen nicht vorzuschreiben ist.)

Ob Kupolöfen überhaupt gcnelunigungspflichtig 
sind, richtet sich nach der Anlage, zu der sie gehören 
(s. Jaliresbericht *) für 1913, S. 3).

In den Genehmigungsbedingungen der V er
z in k er e ie n  spielen die Dunstfänge über den Säute- 
belniltern und Metallbädern eine erhebliche Rolle. Es 
hat sich herausgestellt, daß dieselben eher schädlich 
als nützlich sind, da die Arbeiter, dio sich über die 
Behälter beugen müssen, gerade durch die nach oben 
gesogenen Dünste belästigt werden. Vielfach lassen 
sich auch solche Dunstfänge wegen der über den 
Kesseln und Becken liegenden Krane nicht anbringen. 
Demgegenüber wird neuerdings sogar verlangt, daß 
die Dunstfänge beweglich aufzuhängen sind, so daß 
sie auf die Bäder herabgezogen werden können. In 
Fällen, in denen hierdurch der Betrieb erheblich er
schwert wird, dürfte die Herbeiführung einer Rekurs
entscheidung angezeigt sein.

Auch mit den Bedingungen für H am m erw erks
k o n z ess io n e n  hatten wir uns im Berichtsabschnitt 
mehrfach zu beschäftigen.

Für die V er legu n g  von drei genehmigten F a ll
häm m ern innerhalb desselben Raumes war eine Vcr- 
änderungsgenchmigung nachgesucht worden. Der 
kollegialische Gemeindevorstand gab dem Antrag 
unter der Bedingung statt, daß ein anderer in einem 
Nebenraum befindlicher, im Jahre 1910 genelunigtcr 
D am pfham m er von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens

')  Rechtskommission, B ericht Nr. V.
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nicht mehr betrieben werden dürfe. Dem hiergegen 
erhobenen R ek u rse stattgebend, ordnete der Herr 
Minister für Handel und Gewerbe durch Rekurs
bescheid vom 27. Okt. 1914, III, 8676, an, daß die 
B ed in gu n g  zu str e ic h e n  sei. Dieselbe sei unnötig, 
denn die Verlegung der drei Fallhämmer und die 
bei der Gelegenheit beabsichtigte Verbesserung der 
Fundamentierung gebe keinen Anlaß, die für das 
Hammerwerk in Kraft befindlichen Genelnnigungs- 
bedingungen zu ändern.

Der kollegialische Gcmcindevorstand, der sich 
einen Eingriff auch in die übrigen bereits erteilten 
Konzessionen des Hammerwerks Vorbehalten wollte, 
hatte ferner seinem Genehmigungsbescheide den Satz 
vorangestellt, daß er sich für berechtigt halte, nicht 
nur bezüglich der Verlegung dreier Fallhämmer be
sondere Bedingungen zu stellen, sondern auch die 
Bedingungen in den Konzessionsurkunden der sämt
lichen schon bestehenden gowerblichen Anlagen ab- 
zuändern oder zu ergänzen. Wir erreichten in der 
Rekursinstanz, daß auch diese a llg em ein e  V or
b eh a ltsk la u se l g es tr ich en  wurde.

Weiterhin handelte es sich um die N eu g en eh m i
gung eines großen D op p elfa llh am m ers. Hier 
wurden sogar zwei Vorbehaltsklauseln in die Genehmi
gung eingesetzt, einmal die schon erwähnte und so
dann die besondere Klausel, daß mangels ausreichen
der Erfahrungen die nachträgliche Abänderung auch 
dieser neuen Konzession Vorbehalten bleibe. Der 
Rekurs fiilirte zu dem Ergebnis, daß auch diese 
beiden  K la u se ln  g es tr ich en  wurden. Sie waren 
besonders deshalb gefährlich, weil andernfalls die 
Behörde den N a c h tb e tr ie b  des neuen Doppelfall
hammers n a c h tr ä g lic h  h ä tte  v er b ie ten  können.

Dagegen wurde in Verbindung mit dieser Neu
konzession der Nachtbetrieb des älteren Dampf
hammers untersagt. Die Regelung, die den Bedürf
nissen des Unternehmens entsprach, ging nunmehr 
dahin, daß das Werk die vorbehaltlose Erlaubnis er
hielt, an Stelle dieses Hammers einen neuen Doppel
fallhammer auch nachts zu betreiben.

Von a llg em ein em  In te r e sse  ist, was der Re
kursbescheid III 8675 über die V o rb eh a ltsk la u se l  
bei H am m erw erk sk on zession en  sagt:

„Dagegen war die Bedingung 7 zu streichen, da 
dio von Betrieben der vorliegenden A rt ausgehenden Ge
räuschbelästigungen und dio Mittel zu ihrer E inschrän
kung ausreichend bekannt sind, ein Anlaß zur Auflage 
der allgemeinen Vorbehaltsklausol somit n ich t vorliegt.“

Ein anderer Fall, ln dem eine Konzession 
für einen L u ftd ru ck liam m er davon abhängig ge
macht worden ist, daß der Aufstellungsraum mit 
Doppelfenstern und Doppeltüren auszustatten sei, 
die während des Betriebes geschlossen gehalten wer
den müssen, und daß der Betrieb in Friedenszeiten 
von abends 9 bis morgens 7 Uhr und von mittags 
1 bis 2)4 Uhr einzustellen sei, befindet sich noch in 
der Rekursinstanz. Ueber das Ergebnis werden vir 
berichten1).

: ) Die Entscheidung ist inzwischen organgen und be
sonders der N achtbetrieb  gesta tte t worden.

In Fällen wie dem vorliegenden, in dem der 
Kreisausschuß übersehen bat, daß die ortsübliche 
Mittagspause zwischen 12 und 1 Uhr liegt, kann es 
sich empfehlen, bei der Konzessionsbehörde die Ab
änderung des Beschlusses vor der amtlichen Zu
stellung in Anregung zu bringen. Auf diese Weise 
können Versehen der Genehmigungsbehörde ohne 
Rekurs wieder gutgemacht werden.

Die Frage der w esen tlich en  V eränderung  
hatten wir ebenfalls wiederholt zu behandeln und 
haben eine Veränderungskonzession z. B. für not
wendig erklärt bei der Anlage einer Elektrohängebahn 
für einen H och ofen  und bei der Einrichtung der 
Kohlenstaubfeuerung als Aushilfsanlage für eine 
vorhandene Hochofengasfeuerung, die zur Beheizung 
eines Drehofens in einem Z em entw erk  dient.

Bei Prüfung dieser Frage bedarf es einer Ver
gleichung der beabsichtigten Veränderung mit der 
Genehmigungsurkunde und den gehörigen Plänen, 
denn der tatsächlich vorhandene Zustand ist, wie 
die oben S. 6 angeführte Reichsgerichtsentscheidung 
besagt, nicht ohne weiteres entscheidend. Wenn aber 
die Anlage bereits vor Erlaß der Gewerbeordnung 
bestanden hat, dann kommt es allerdings, soweit 
nicht eine entsprechende landesrechtliche Genehmi
gungsurkunde vorliegt, zum Vergleiche auf den tat
sächlichen Zustand an. (Kammerg., I. Strafsenat, 
Urteil vom 9. Nov. 1914, HMB1. S. 542).

Mit der Frage, inwieweit ein Antrag auf Genehmi
gung einer wesentlichen Veränderung1) dazu benutzt 
werden kann, um die ganze Anlage einer neuen Prü
fung und Genehmigung zu unterziehen, beschäftigt 
sich das Oldenburgische Oberverwaltungsgericht in 
einem Urteil vom 19. Sept. 1912 (Ztschr. f. Rechts
pflege im Gr. Oldenburg, Bd. 40, S. 73). Es handelte 
sich um eine Ziegelei, die gleichzeitig eine erhebliehe 
Erweiterung ihrer Produktionsanlagen unter Errich
tung neuer und Vergrößerung vorhandener Gebäu
lichkeiten sowie die Einführung der maschinellen 
Formerei an Stelle des bisherigen Handbetriebes 
vornahm.

Man wird in diesem Falle unseres Erachtens hin
sichtlich der Formerei überhaupt keinen Eingriff in 
die vorhandene Konzession als vorliegend annehmen 
dürfen, da diese den Maschinenbetrieb nicht deckt. 
Die durch die neue Betriebsweise erforderlich ge
wordenen Bedingungen stellen sich daher unserer 
Auffassung nach als zulässige Bedingungen einer Ver
änderungskonzession dar, aber eben auch nur inso
weit, als sie um der Veränderung willen nötig sind.

Die ungenehmigte Errichtung oder wesentliche 
Veränderung einer genehmigungspflichtigen Anlage 
wird nach § 147 GO. bestraft, jedoch tritt gemäß 
§ 145 das. nach drei Monaten die Verjährung ein. 
Diese Frist beginnt mit der vollendeten Errichtung 

H at die Veränderung eine Abwässervermchrung 
zur Folge, und läß t sieh die hierdurch bedingte Ver
unreinigung der Vorflut nicht durch geeignete Vor
kehrungen vermeiden, so ist eine wasserrechtliche Ver
leihung dcsEinleitungsrechts erforderlich. (Rckursbescheid 
vom 30. Nov. 1915, HMB1. S. 390.)
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bzw. Vornahme der wesentlichen Veränderung. Sind 
seitdem drei Monate verstrichen, so tritt Straflosig
keit ein. Das Bestehenlasscn und Weiterbotreibon 
der Anlage ist nicht strafbar, jedoch bleiben polizei
liche Zwangsmaßregeln nach § 147 Abs. 3 statthaft. 
(OLG. Hamburg, Strafsenat, Urteil vom 26. Aug. 
1914, Leipz. Ztschr.VIII, 1932 und Kammergericht, 
I. Strafsenat, Urteil vom 4. Dez. 1913, Gew.-Archiv 
Bd. 13, S. 506.)

Mit

E in w irk u n g e n  a u f N a c h b a rg ru n d s tü c k c  (Im m is s io n e n )

waren wir auch im Berichtsabschnitt vielfach befaßt. 
Bei den einschlägigen Klagen, die bei nicht genelimig- 
ten Gewerbebetrieben auf Unterlassung der Zuführun
gen, bei den nach §§ 16 ff. genehmigten Anlagen auf 
Herstellung abhelfender Einrichtungen oder Schaden
ersatz gerichtet sind, ist es besonders die Einrede der 
O rtsü b lich k eit aus § 906BGB., die den Gerichten 
Schwierigkeiten bietet. Hierbei handelt es sich 
darum, in welcher Weise das e in w irk en d e G rund
stü c k  benutzt wird, ohne Rücksicht auf die im Nach
bargrunds tück eintretenden Folgen1), und es kommt 
demgemäß n ich t darauf an, ob die Einwirkung auf 
das Grundstück des k lagen d en  N ach barn  der 
Ortsgewolmheit entspricht, sondern ob die Benutzung 
des Grundstücks des beklagten Gewerbetreibenden, 
des F a b r ik g ru n d stü ck s , ortsüblich ist. Der Grad 
der Einwirkung ist nur maßgebend für die Fest
stellung, ob nicht bloß eine u n w ese n tlich e  Beein
trächtigung vorliegt, die ohne weiteres geduldet wer
den muß.

Dementgegen bewegen sich die Beweisbeschlüsse 
in Immissionsprozessen oft in der verkehrten Rich
tung. Z. B. läßt das Gericht durch einen Landwirt 
oder Pflanzenchemiker feststollen, ob die Feld- und 
Gartenfrüchte auf dem Grundstück des K lägers  
weniger gedeihen, als auf den entfernteren oder in 
günstigerer Windrichtung liegenden Nachbargrund
stücken, anstatt durch einen Hütteningenieur oder 
-Chemiker untersuchen zu lassen, ob das Stahlwerk 
des B e k la g te n  als ein ortsüblicher Betrieb anzuschen 
ist. Man begeht also auch hier den Fehler, den Grad  
der B e e in tr ä c h tig u n g  des landwirtschaftlichen 
Grundstücks zum Gegenstand der Vergleichung zu 
machen, während cs auf die O r tsü b lich k e it  der 
B en u tzu n g  des Fabrikgrundstücks ankommt.

Anstatt nun diesen Rechtsstandpunkt zu be
kämpfen, begnügt sich dann häufig der beklagte 
Unternehmer damit, den Nachweis zu führen, daß 
der Kläger nicht mehr beeinträchtigt ist als dio 
sonstige Nachbarschaft der industriellen Werke, und 
da dieser Beweis, mit dem er sich unnütz belastet, 
oft mißlingt, so fiilirt er den dann eintretenden 
Prozeßverlust auf das ungünstige Beweisergebnis 
zurück, auf das es in Wirklichkeit nicht ankam.

l )  Siehe das nicht veröffentlichte Urteil des OLG. 
Hamm v. II . Nov. 1914, 6. ü . ,  178/09, in Sachen Kre- 
keier-Phönix.

Ganz naturgemäß wird ein Bäckermeister durch 
die Nachbarschaft eines Hochofens mehr beeinträch
tigt als ein Schornsteinfeger, aber im Immissions
prozeß macht es keinen Unterschied, ob der Kläger 
ein b eson d ers sc h o n u n g sb e d ü rftig es  Geworbo 
betreibt (Jur. Wochcnschr. 15, 602).

Deshalb können wir uns einem neuerdings be
kannt gewordenen Urteil des OLG. Düsseldorf vom 
21. Okt. 1912, 4. U. 101/11, Gew.-Archiv 13, S. 377, 
nicht ansehließen, in dem es heißt, daß dio von 
dem Hammerwerk der Beklagten ausgehenden Ge
räusche und Erschütterungen zwar an und für sich 
keineswegs das ortsübliche Maß überschreiten, aber 
in dem Hause des Klägers derart in die Erscheinung 
treten, daß sie über das erträgliche Maß hinausgehen, 
und daß dadurch das Maß nachbarlicher Duldung 
überschritten sei. Damit wird neben der Ortsüblieh- 
keit auch eine durch die Benutzung des klägerischen 
Grundstücks bedingte E r tr ä g lic h k e it  gefordert, 
von der das Gesetz nichts weiß. Ln Gegenteil ist zu 
verlangen, daß, wenn die Benutzungsweise des 
Grundstücks des Beklagten ortsüblich ist, der Kläger 
sich in der Benutzung seines Grundstücks' so ein
richtet, daß er die Benutzungsweise des Fabrik
grundstücks, die eine ortsübliche, also nach dem 
zu vermutenden Willen der Mehrheit der Bewohner 
zu dulden ist, auch seinerseits ertragen kann.

Auch die Ausdrucksweise des höchsten Gerichts
hofs ist nicht immer genau. So heißt cs in der Ent
scheidung des RG., Bd. 57, S. 230, der Eigentümer 
des leidenden Grundstücks habo bei der Bebauung 
annchmen dürfen, daß der Gewerbetreibende Vor
kehrungen treffen werde, die bis dahin unschädlichen 
E in w irk u n gen  auf das Maß des G em ein gew ölm - 
lic h e n  zurüekzuführen, während er nach dem Gesetz 
lediglich erwarten kann, daß der Gewerbeunter
nehmer sein Grundstück in einer nach den örtlichen 
Verhältnissen bei Grundstücken dieser Lage ge
w ö h n lich en  W eise b en u tzt.

Vielfach wird auch die Frage auftreten, ob der 
Betrieb des Beklagten, wenn auch nicht seiner Art, so 
doch seinem U m fan g nach ortsüblich sei. Hierbei 
darf nicht außer acht gelassen werden, daß dio Orts
üblichkeit kein starrer und unveränderlicher Maßstab 
ist, und daß die Industrie, die sich aus kleinen An
fängen zu ihrer heutigen Bedeutung entwickelt hat, 
sich naturgemäß vergrößert und ausbreitet. Die all
gemeinen Entwicklungstendenzen des wirtschaft
lichen Lebens zeigen hier den Gradmesser an, dem 
entsprechend sich auch das Volumen des Ortsüblichen 
im allgemeinen ausdehnt. Unter Umständen läßt 
sich auch nachweisen, daß dieselben Schäden ein
getreten wären, wenn der Umfang des Betriebes sich 
nicht vergrößert hätte, so z. B. bei der Vergrößerung 
einer Koksofenanlage von 120 Oefen um die Hälfte 
in der Prozeßsache Feldhage/Hibernia (OLG. Hamm, 
Urteil vom 27. März 1915,7. U. 331/09). Aber man wird 
auch ohne diesen Beweis aus allgemein wirtschaft
lichen Gründen die Ortsüblichkeit für die Vergröße
rungen vindizieren können, die der natürlichen Ent-
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-wicklung des betreffenden Gewerbezweigs entsprechen. 
Wie wollte man sich vom gegenteiligen Standpunkt 
aus z. B. mit der Tatsache auseinandersetzen, daß 
während des Krieges allenthalben GesehoQfabriken 
entstanden sind, die als Vergrößerung bestehender 
Werke der Großeisenindustrie naturgemäß auch eine 
stärkere Einwirkung auf die Nachbarschaft mit sich 
bringen können?

Uebcr die Frage der Ortsüblichkeit bei v e r e in z e lt  
lieg en d en  großindustriellen Anlagen, die dem 
ganzen Ort sein Gepräge geben, habe icli mich auf 
S. 11 des letzten Berichts geäußert und finde meine 
Ansicht in dem oben angeführten Urteil des OLG. 
Hamm vom 11. Nov. 1914 bestätigt, in welchem es 
hinsichtlich der Erschütterungen im westlichen Teil 
•der Stadt Hamm heißt:

„Aber schon das Bestehen des beklagten Werkes 
a l le in  würde wegen seiner Ausdehnung dem S tadtteil 
das Gepräge eines ausgesprochenen Eahrikortes geben, 
in dem Getöse und Erschütterung des Bodens die Folge 
der gewöhnlichen Benutzung ist. Es wäre also nicht 
einmal nötig, daß die anderen industriellen Werke 
vorhanden sind und in  ähnlicher Weise ihre G rund
stücke gebrauchen.“

Ein b eson d erer  S ch u tz  gegen  Im m ission s-  
ik lagen  ist den nach §§ 16 ff. g en eh m ig ten  gewerb
lichen Anlagen insofern gewährt, als die Klage n ie 
m als auf E in s te llu n g  des Betriebes, sondern nur 
auf Herstellung von E in r ich tu n g en , welche die 
benachteiligende Einwirkung ausschließen, oder wo 
solche untunlich oder mit einem gehörigen Betriebe 
des Gewerbes unvereinbar sind, auf S ch a d lo sh a l-  
tu n g  gerichtet werden kann (§ 26 GO.). Es ist nun 
die Frage entstanden, wie es sich verhält, wenn sieh 
die Immissionen zwar verr in gern , aber nicht auf 
ein ortsübliches oder unwesentliches Maß zurück
führen, geschweige denn ausschlicßen lassen. In 
diesem Falle kann der Schadenersatzanspruch nicht 
gänzlich abgewendet und daher der Gewerbetreibende 
zur Herstellung von Einrichtungen nur dann ver
urteilt werden, wenn dies nicht zu einer unbilligen 
Belastung mit doppelten Ansprüchen führt, das heißt, 
wenn die Kosten der neuen Vorkehrungen nicht zu 

■der Herabmindernng des Ersatzanspruchs außer Ver
hältnis stehen (Jur. Wochensclir. 1915, 457, Ammo
niakabwässer betreffend). Denn Einrichtungen, die 
vom Standpunkt des Gewerbetreibenden aus als un
verhältnismäßig kostspielig erscheinen, gelten wenig
stens im Sinne des § 26 GO. als mit einem gehörigen 
Betriebe des Gewerbes unvereinbar (Jur. Wochensclir. 
1897, 610 und OLG. Düsseldorf a. a. 0.). Nach der 
letzteren Entscheidung kann der Nachbar auch nicht 
verlangen, daß der Gewerbetreibende solche Einrich
tungen trifft, die als w e se n tlic h e  V eränderung  
erscheinen und deshalb einer besonderen Geneluni- 
gung nach § 25 bedürfen, sondern ist auch in diesem 
Falle auf den Schadenersatzanspruch beschränkt.

Die Schadenersatzklage aus § 26 GO. ist nur 
insoweit nicht an die Voraussetzung des Verschuldens 
gebunden, als sie die Klage auf Einstellung des Be- 
’triebes vertritt. Deshalb muß dem Unternehmer ein

x l .38

V ersch u ld en  nachgewieseri werden, soweit Ersatz 
für Schäden verlangt wird, die schon in der V er
g a n g en h e it  liegen, die also mit der Klage auf Ein
stellung des Betriebes auch nicht verhindert worden 
wären. Ein Ersatz für solche Schäden kann ebenso, 
wie wenn er neben der Klage auf Betriebseinstellung 
bei nicht genehmigtem Fabrikbetriebe verlangt würde, 
nur unter den allgemeinen Voraussetzungen des 
Schadenersatzanspruchs nach § 823 BGB. und also 
nur beim Nachweis eines Verschuldens gefordert 
werden (RG., 13. Jan. 1915, Recht 19, Jahrg. Nr. 4, 6, 
ebenso Jur. Wochensclir. 1915, S. 601).

Die Frage der Verjährung dieses Anspruchs ist in 
der Jur. Wochensclir. 1914, S. 769 behandelt, Ein 
Verschulden wurde darin nicht gefunden, daß der 
Gewerbetreibende eine angebliche Gesundlieitsscliädi- 
gung des Klägers nicht zum Anlaß nahm, um ab- 
helfendo Einrichtungen hcrzustellen, denn da ihm 
von den anderen Nachbarn keine Klagen über Ge
sundheitsschädigungen zügingen, so durfte er an- 
nchmen, daß sich Schädigungen nur bei besonderer 
körperlicher Veranlagung und Empfindlichkeit er
gäben, auf die der normale Verkehr keine Rücksicht 
nehmen kann (Jur. Wochensclir. 1915, S. 1125).

Da der Schutz des § 26 darauf beruht, daß die 
Anlage zum Zwecke der gewerbepolizeilichen Geneh
migung einer obrigkeitlichen Prüfung unterzogen wor
den ist, so erstreckt sich dieser Schutz nicht auf die 
nicht geprüften und nicht geneiunigten Teile einer 
Anlage, auch wenn sie mit der geneiunigten Anlage 
zu einer Bctriebscinheit verbunden sind (RG., 6. März 
1915, Recht, 19. Jahrg., Nr. 1396).

Anderseits genügt auch eine schon vor Inkraft
treten der Gewerbeordnung auf Grund entsprechender 
laiidesrcchtlicher Vorseiiriftcn erteilte Genehmigung, 
wenn die Anlage auch nach der Gewerbeordnung ge
nehmigungspflichtig ist (Jur. Wochensclir. 1914, 
S. 769). Mit Immissionen aus Zechenanlagen be
schäftigen sich vorzugsweise die Entscheidungen in 
der Jur. Wochensclir. 1915, S. 600 und 1125.

Wird der Unternehmer zu Schadenersatz wegen 
dauernder Wertminderung des Nachbargrundstücks 
durch Immissionen verurteilt, so hat er Anspruch auf 
die Eintragung einer die schädigenden Einwirkungen 
deckenden G ru n d d ien stb a rk e it, um gegenüber 
Bcsitznaclifolgcrn des Nachbarn gesichert, zu sein 
(a. a, 0 ., S. 602). Es empfiehlt sich, unter Umständen 
schon in erster Instanz geeignete Anträge in dieser 
Richtung zu stellen, die in der Berufungsinstanz nicht 
erhoben werden können.

Vielfach wird bei der G enehm igu ng von An
lagen dem Unternehmer die B ed in g u n g  auferlegt, 
daß er das Auftreten giftiger Gase aus den Schorn
steinen verhindern müsse. Gegen solche Auflagen 
empfiehlt sich unter allen Umständen der Rekurs, da 
eine absolute Verhinderung in der Regel nicht ge
währleistet werden kann. Wer sich bei einer der
artigen Bedingung bescheidet, haftet auch für die 
nicht voraussehbaren Folgen der Immissionen (Jur. 
Wochensclir. 1916, S. 38) und setzt sich ferner der

123
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Gefahr aus, daß die Polizei auf Grund des § 147 Abs. 1, 
Ziffer 2 und Abs. 3 GO. die nicht eingehaltene Be
dingung zur Handhabe nünmt, um die Wegschaffung 
der Anlage anzuordnen. Da hierbei selbstverständlich 
eine Entschädigung nicht gewälirt wird, so befindet 
sich der Inhaber einer mit derart gefährlichen Be
dingungen belasteten Konzession in ungünstigerer 
Lage, als jeder andere Gewerbetreibende. Denn im 
übrigen kann nach § 51 GO. die fernere Benutzung 
einer jeden gewerblichen Anlage wegen überwiegender 
Nachteile und Gefahren für das Gemeinwohl nur gegen 
Schadloshaltung untersagt werden1).

J ) Sioho hierzu R G . 80, S. 298; 82, S. 77 und Buoerius 
im  Pr. Verw.-Bl. 35, S. 698.

Mit wichtigen Fragen der Gesetzgebung auf dem 
Gebiete der industriellen Wasser- und Luftverunreini
gung beschäftigt man sich zurzeit in Schweden. Der 
S v er ig es  In d u str ifö rb u n d  hat sich im vorigen 
Herbst an den Verein wegen einer juristischen Prü
fung des Gesetzentwurfs gewendet, zu der wir uns 
gern bereit erklärt haben, doch haben wir seitdem 
von der Angelegenheit, vermutlich infolge des Krieges, 
nichts mehr gehört. Hoffentlich wird man sich auch 
dort der Aufgabe nicht verschließen, die Notwendig
keiten des modernen Wirtschaftslebens der strengen 
Konsequenz des Eigentumsbegriffs gegenüber zur
Geltung kommen zu lassen. (Fortsetzung folgt.)

Neuere Beizmaschinen.
Von Ingenieur H e r m a n n  K r e b s  in Dahlbruch i. W .

Eine Vervollständigung der früheren Angaben1) 
durch Bekanntgabe neuester Ausführungen mit 

beachtenswerten Verbesserungen, die bei erprobter 
Sicherheit sich zeitsparend erwiesen haben und große 
wirtschaftliche Vorteile bieten, dürfte einem größeren

Die Ueberlegenheit des e le k tr isc h e n  A n tr ie 
b es auch bei dieser in ihrer Wirkungsweise wie ein 
schweres Hammerwerk arbeitenden Einrichtung ist 
so augenfällig, daß der Dampfantrieb nur noch dort 
in Frage kommen kann, wo eine elektrische Kraft

quelle fehlt. Wie sehr die 
Bauart Klein die bei dem 
natürlichen Bewegungs
prozeß auftretenden Stöße 
im Triebwerke der Beiz
maschine vermeidet, dafür 
sei als Beispiel eine im 
Sommer 1909 in Betrieb 
gesetzte Beizmaschine an
geführt, die seit ungefähr 
sieben Jaliren ununterbro
chen mit etwa 2 x  1600 kg 
Bruttolast arbeitet, mit 
einem Schneckengetriebe 
von 12 • tc - Teilung. Dabei 
ist die Schnecke nur 125 mm 
lang, eingängig, und hat 
einen äußeren Durchmesser

Abbildung 1 ,2  u. 3. Eloktr. 
angetr. Blechbeizvorrichtung.

Interessenkreis willkommen sein. Die M a sch in en 
b a u -A k tie n g e se lls c h a ft  vorm . G ebrüder K lein  
in Dahlbruch hat in den letzten Jaliren eine Reihe 
Neuausfülirungen gebaut und in Betrieb gesetzt, die 
nachstehend erläutert werden sollen.

' )  St. u. E. 1908, 1. Ju li, S. 938/44; 1909, 13. Ja n .,
S. 73/6; 16. Juni, S. 893/9; 23. Jun i, S. 946/50; 1910,
24. Aug., S. 1443/9.

von 126,4 mm. Als Antriebsmotor dient in diesem 
Falle ein 7-PS-Motor, Modell R 120/1000 der Siemens- 
Schuckertwerke, mit einer Drehzahl von 955 =  n. 
Dieser Motor hat noch nie versagt und, ohne je über
lastet zu sein, bei ständig und gleichmäßig gefüllten 
Beizkörben, anstandslos und ununterbrochen die 
Arbeit verrichtet. Diese Anlage ersetzte eine ältere 
Beize mit Dampfantrieb und hat sich in kurzer Zeit 
bezahlt gemacht.

An anderer Stelle sind vor fünf Jahren gleich
zeitig drei größere Beizmaschinen in Betrieb gesetzt 
worden, deren Instandhaltungsarbeiten seit Inbe
triebnahme verschwindend klein gewesen sind trotz 
der seit Ausbruch des Krieges äußersten Ausnutzung 
in Tag- und Nachtbetrieb, wodurch wohl die Betriebs
sicherheit erwiesen sein dürfte. Sie war ausschlag
gebend bei der Nachbestellung für die erfolgte Ver
größerung dieses Werkes.
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Vorsteliende Angaben über Wirtschaftlichkeit und 
Betriebssicherheit mögen zusammen mit folgenden 
Ausführungen zum Vergleich, auch über die Einfach
heit und Raumbeanspruchung, zwischen älteren und 
neuesten Einrichtungen dienen.

Die Aufstellung dieser Einrichtungen wird in 
erster Linie den Weg des Beizgutes berücksichtigen 
und muß als möglichst zu kürzender Aufenthalt an
gesehen werden in dem geraden und stetigen Arbeits
wert von der Platine bis zum verzinnten Blech.

verschlag erkennen. Ein einzelner Arbeiter bedient 
die ganze Einrichtung. Die Beizmaschino ist dem Ein
fluß der Säuredämpfe vollständig entzogen. Der 
Arbeiter kann den durch Fenster genügend erhellten 
Raum auch von der Maschine aus hinreichend über
blicken. Er hebt mit dem Hubwerk das gebeizte Gut 
aus den Bottichen. Elektrische Selbstausschalter er
leichtern ihm die Sicherheit für die richtige Senkbahn- 
lage. Er schiebt den gespülten Korb ohne weiteres 
auf die Ablaufstrecke der Hängebahn. Die Doppel-

ö
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Abbildung 4. Grundriß einer elektrisch 
angetriebenen Blechbeiz Vorrichtung 

m it R undbahn.

Störend wirkt hierbei die mögliche 
Belästigung durch Säuredämpfe 
sowie die, insbesondere bei nie
drigen Hallen den Kranweg sper
rende, erforderliche Höhe von 
äußerst 5,5 m bei den normalen 
Ausführungen. Die in jedem grö
ßeren Betriebe vorhandenen 
Hängebahnen für die Gutsbeför
derung vereinfachen und be
schleunigen letztere ungemein.
Soweit nun diese Bahn überhaupt 
kein ungeheiztes Gut an das Ziel 
befördert, wird man mit dem 
Beizgerüst an passender Stelle 
einfach die Hängebahn überbrücken und das über 
dem Beiz- und Wasserbottich herlaufende Stück der 
Hängebahn als ein in senkrechter Richtung beweg
liches Teilstück dieser Bahn ausbilden. Während der 
Rast auf diesem Teilstück werden die mit dem Beiz
gut beladenen Körbe durch ein Windwerk gesenkt 
nnd darauf in genau senkrechter Richtung zum 
Spülen in dem Säure- bzw. Wasserbad auf und ab 
bewegt, wobei Hubhöhe und Hubzahl aufeinander ab
gestimmt werden müssen, um eine zuverlässige Spü
lung der Blechoberflächen zu ermöglichen. Die 
Abb. 1, 2 u. 3 veranschaulichen diese Anordnung. 
Gleichzeitig lassen sie den Abschluß des eigentlichen 
Beizraumes von der Umgebung durch einen Holz-

Abbildung

Aufstellung einer 
Schwarz- und 

Weiflbeizo 
in einem 

Wcißblecbwerk.

türen am Ein- und Ausgang sind Pendcltürcn, der 
dagegenfahrende Korb öffnet sie, und sofort nach 
dein Durchtritt werden sie selbsttätig geschlossen. 
Der Arbeiter schiebt nunmehr den gebeizten Korb 
über den Wassertrog, dann von draußen her einen 
frisch gefüllten Korb, über den Säuretrog, geht zur 
Maschine, senkt die Körbe und schaltet das Beiz
triebwerk ein. Dieser ganze Vorgang spielt sich in 
einer Minute ab, so daß die Beizflüssigkeit bis auf 
diese sehr kurze Unterbrechung dauernd besetzt ist. 
Der dadurch hervorgerufene Zeitgewinn erhöht ent
sprechend die Leistungsfähigkeit.

Die Holzkammer des Beizraumes kann entweder 
unmittelbar in einen kaminartigen Raum endigen
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sicli ergänzen mögen. Beiden 
gemeinschaftlich ist der Zwei
motorenantrieb. Je ein Motor 
für das Hubtriebwerk und das 
Beiztriebwerk. Anordnung von 
Bremslüfter und Endausschalter 
sind kenntlich.

Abb. (5 hat Schwing- und 
Aufwickelscheibo getrennt, wäh
rend bei Abb. 7 die Aufwickel
scheibe gleichzeitig als Schwing
scheibe dient. Letztere Bau
art vermeidet jegliche Biegungs
beanspruchung des Seiles beim 
Beizen. Beiden eigentümlich 
und von wesentlichster Bedeu
tung ist eine Einrichtung, die 
es ermöglicht, die Bewegungs
energie der selbsttätig nieder
gehenden Last, die sonst ver
loren geht, zur Arbeitsleistung 
heranzuziehen und dadurch den 
Antriebsmotor wesentlich zu 
entlasten. Dadurch arbeiten 
diese Maschinen mit bis auf 
die Beschleunigungswerte aus
geglichenen Kräften und mit 

und als solcher durch das Hallendach geführt werden, möglichst ausgeglichenem Arbeitswert bei dem ab-
oder aber, wenn man das Gebiet noch mit einem Lauf- wechselnden Hoch- und Tiefgehen der Beizlast,
krau bestreichen will, mit Anschlußleitung an einen Die ohne diese Einrichtung auftretenden, durch 
besonderen Kamin entlüftet werden. Drängt sich die verlangte Arbeit' bedingten, sehr starken, mit 
nun der ganze Arbeitsvorgang 
für das Beizgut auf einem 
kleinen Platz zusammen, so wird 
man eine mit dem Bcizgcrüst 
zusammenhängende Rundbahn 
wählen, die zweckmäßigerweise 
mit vier fahrbaren Körben aus
gerüstet sein kann. Davon ist 
jeweils je ein Korb im Säure- 
und Wasserbad, ein Korb wird 
entladen und ein Korb frisch 
gefüllt für den nächsten Beiz
prozeß. Man umkleidet auch 
hier das Gerüst mit einer Holz
verschalung und stellt die ganze 
Einrichtung derart in einen 
Seitenraum, daß der außerhalb 
der Holzkammer liegende Teil 
der Rundbahn, in der Haupt
halle liegend, leicht zu erreichen 
ist (s. Abb. 4).

Weitere Aufschlüsse über 
Anordnung und Aufstellung 
gibt Abb. 5. Aufbau und Zu
sammenbau der eigentlichen 
Beizmaschine gehen aus den 
Abb. 6 u. 7 hervor. Es sind
dieses Abbildungen zueier \ c t -  Abbildung 7. E lektrisch betriebene Beizmaschine m it Aufwickel-
schiedener Ausführungen, die scheibe als Schwingscheibe.

Abbildung 6. Elektrisch betriebene Beizmasclnne m it getrennter 
Schwing- und Aufwickelscheibo.
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jedem Arbeitshube sicli wiederholenden Stromstöße 
sind vermieden. Bis auf die Reibungswiderstände er
folgt ein vollkommen lastloses Anfahren beim Beizen. 
Den weiteren Einfluß dieser Einrichtung auf das 
ganze Triebwerk, von dem sie gleichfalls die hammer
schlagartigen Stöße der naturgemäß durch ihr Eigen
gewicht wuchtig niedergehenden und mit der dem 
Schubkurbelgetriebe entsprechenden Beschleunigung 
wieder hochzuhebenden, mehrere 1000 kg schweren 
Gewichte fernhält, zeigt das eingangs erwähnte

Schneckengetriebe, welches trotz seiner geringen 
Abmessungen nach fast siebenjährigem Betriebe 
noch tadelloses Aussehen aufweist, und ferner, 
daß ein kleiner 7-PS-Motor die angegebene Arbeit 
spielend zu leisten imstande ist.

Z usam m enfassu ng.
Einfacher Aufbau, leichte Bedienbarkeit, große 

Betriebssicherheit und wirtschaftlichster Betrieb von 
neueren elektrischen Beizmaschinen sind beschrieben 
und erklärt.

Abbildung 1. Anordnung des Prcßwerkes einer nationalen Oeschoßfabrlk ln England, 

a =  Versand. b =  W armbctt. c =  Luftbehültcr. d =  Geschoßprcsserel. e =  Rohrkanal. 1 =  Aborte, g =  300-t-Prcssen. 
li =  Kohlenbunker. 1 =  Schmalspurglcise. j  =  Luftbehälter, k =  Kohlenbunker. 1 =  Kesselbau». m =  Kessel, n =  Werkzeug- 
macherel. o ■ Pumpenhaus, p =  Akkumulatoren, q =  Stoßöfen mit nalbgasfeueruug. r  =  Blocklager. s =  Kühlwassergrube.

t =  Durchgang.

ihre Leistungen eine angemessene Vergütung erhält. 
Diese „ typisch  englische Organisation“ mag in den 
Worten des Verfassers theoretisch anfechtbar sein, prak
tisch aber bewährt- sie sich aufs beste, da sie un ter einem 
Dache die besten Eigenschaften des reinen Staatsbetriebes 
mit denen der privaten  U nternehm ung vereinigt.

Die Gründe, weshalb m an zur Beschaffung der ge
waltigen Geschoßmengen durchweg neue W erkstätten 
errichtete, a n s ta tt vorhandene Betriebe umzustcllen und

1 )  1916, 21. Juli. S. 47/9: 28. Juli. S. 67/9.
2) Aus der Rede des englischen M unitionsministers 

Montagu vom 16. August 1916 erscheint es, daß von 
derartigen Gcsehoßfabriken zur Zeit zwölf in England 
im Betrieb sind.

weist aber das H auptverdienst 'an den erzielten Erfolgen 
in der Geschoßherstellung den Ingenieuren zu, welche die 
„genial einfachen“ Maschinen für diese ungesehulten A r
beitskräfte erdacht haben, und die, wohl ebenso wie die 
geistigen Väter der Pläne für die neuen Werke und die 
Lieferer der Maschinen, meist in Amerika zu suchen sind. 
Die beschriebene Geschoßfabrik zerfällt in zwei örtlich 
getrennte Betriebe, das Preßwerk (vgl. Abb. 1) und die 
Bearbeitungsw erkstätten (vgl. Abb. 3), denen die Roh 
linge m it Dampflastwagen zugeführt werden.

Zu dem Plan des P r e ß w e rk s  (s. Abb. 1) sei bemerkt, 
daß die Blöckchen (115 mm Q ,  380 mm lang und etw a 
36 kg schwer, also etwa für 12,5-cm-Granatcn) zu je fünf 
m it Magnetkranen (drei vorhanden) aus den E isenbahn
weg :n aufs Lager und von da auf die Beschickungsplatte

Umschau.
so schneller zum Ziele zu kommen, waren zweierlei N atu r; 
einerseits militärischer — diese werden n icht erw ähnt —•, 
anderseits technischer N atur. Die vorhandenen E inrich
tungen waren zur Massenherstellung nicht geeignet und 
h ätten  selbst nach Um änderungen zu ihrer Bedienung 
durchweg geschulter Arbeitskräfte bedurft, während die 
neuen Anlagen außer verschwindend wenigen Schlossern 
find Schmieden für die Herstellung der W erkzeuge und 
die Instandhaltung der Maschinen ausschließlich ungo
schulte Arbeiter und Frauen beschäftigen. Im Anschluß 
hieran zollt der Verfasser den Frauen ein hohes Lob für 
ihre hingebende Tätigkeit im Dienste des Vaterlandes,

Eine nationale Geschoßfabrik in England.
Einem ausführlichen Aufsatz des „Engineer“ 1) en t

nehmen wir die nachstehenden Ausführungen.
Die zahlreichen in den verschiedensten Gegenden 

des Landes je tz t in voller Erzeugung befindlichen „natio 
nalen Geschoßfabriken“ sind staatliche Betriebe unter 
privater Leitung.2) Anlage-und Betriebskapital, Rohstoffe, 
Gehälter und Löhne stellt die Regierung, die natürlich 
auch der einzige Abnehm er der erzeugten Geschosse ist. 
Der Entw urf und Bau des Werkes und seine Ausrüstung 
dagegen sowie die Leitung des Betriebes ist in jedem Fall 
einer tüchtigen industriellen Firm a übertragen, die für
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Abbildung; 3. Anordnung der Bearbeitungswerkstätten einer nationalen Geschoßfabrik In England, 
a — llauptmagnziu. b ---- Abnahmeräume. c =  Abotte. d =  Kranlaufbahn, e Laekiererei. f =  Magazin, g =  Meisterstuben,
h =  ’VTerkzeugmacherel.' 1 =  Aborte für Frauen, j  — Speiseräume für Frauen. k  =  Unterstation. 1 =  Spül raum, tu — Kiiche.
n =  Spetseraum für Männer, o =  Lokomotivschuppen. p =  Kraftstation, q =  Schornstein, r  — Kesselhaus, s =  Durchgang,
t =  Schleiferei, u =  Schmiede, v =  Kontrolluhren, w =  Kranlaufbahn, x =  Abladerampe, y =  Lohnschaltcr. z --- Last-
automobllschlosser. ai Aulomobilschuppen. bi -- licamtenkasino. er — Büros, dt =  Bandstraße, et — 'Wage, ft =  Magazin, 

gr =  Falirstraßc für W agen, ht =  Unfallstation für Frauen. 1t — Unfallautoschuppen, j t  ■- Unfallstation für Männer.

Bei der Abnahme der Rohlinge wird zur Prüfung der 
W andstärke die in Abb. 2 dargestellte Vorrichtung be
nutzt. Die Hiille A wird auf eine sieh drehende Welle B 
gesteckt und das an einem Arm des um  C drehbaren 
Winkelhebels I) befestigte -Röllchen E federnd gegen die

l) Diese „typisch - englische“ Vereinfachung des 
Lochens und Ziehens dürfte  wohl n icht nu r theoretisch 
anfechtbar sein. D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r .

durch so vereinfacht ist, daß eine gänzlich ungeschulte 
Arbeiterin in  zwei bis längstens vier Wochen angelernt 
werden kann.

Zur E rläuterung des Pianos Abb. 3 sei gesagt, daß 
die Rohlinge m it Dam pflastwagen un ten  links über die 
W age an eine Reihe von m it Blech abgedeckten geneigten 
Holzrampen herangefahren und auf die letzteren abgerollt 
weiden. Senkrecht zu den R am pen erstrecken sich die 
m it 1 bis 24 fortlaufend bezeichneten W erkstatthallen,

Hülle in der Gegend des Bodens angedrückt. Der andere 
Arm des Hebels ist als Zeiger ausgebildet und zeigt die 
Ungleichmäßigkeiten der W andstärke durch seinen Aus
schlag an.

Die B e a r b e i t u n g s w e r k s tä t t e n  (s. Abb. 3) liegen 
etwa 1 y >  km  von dem Preßwerk entfernt. Als bemerkens
wert wird erwähnt, daß die Ausschaehtungsarboiten am
2. Septem ber 1915 begonnen wurden, und daß der Rohbau 
einschließlich M aschinenfundamenten, Bedachung und 
Verglasung —  rd. 1800 t  Eisenkonstruktion und 400 t 
Glas — am 20. März 1916 fertiggestellt war. Aber bereits 
am 12. Jan u ar 1916 begannen 12 Erauen m it dem B ear
beiten von Geschossen in einfacher A chtstundenschicht; 
m it dem Eortschreiten der B auten und E inrichtung 
wurden weitere Teile in Betrieb genommen, und am
12. April die zweite Schicht und am 1. Mai die d ritte  
Schicht eingerichtet. Zur Zeit des Besuches des Verfasseis 
arbeiteten  1725 Frauen und 314 M änner in dreifacher 
Schicht von Montag früh 6%  Ws Sam stag abend 1054 Uhr. 
Der Prozentsatz der männlichen zur weiblichen Beleg
schaft is t in dauerndem  Sinken begriffen und soll endgültig 
nicht m ehr als 5 %  betragen. Dies wird dadurch ermöglicht, 
daß für jede der etw a .14 Arbeitsgänge besondere Bearbei
tungsm aschinen aufgestellt sind, deren Bedienung da-

der Halbgasstoßöfcn gelegt und hydraulisch durch die 
Oefen gestoßen werden. Von jedem Ofen führt eine L uft
bahn in  G estalt eines straffgespannten Drahtseils zu der 

zugehörigen hydraulischen vertikalen 
■i-Süulen-Prcsse, die in e in e m  Ar
beitsgang das Blöckchen zur Granate 
p reß t.1)

Jede Presse ha t einen hydrauli
schen Schiebetisch, der zwei Stahl- 
kästen m it den Form en träg t; auf die 
letztere wird nach dem Einbringen 
des Blöckchens eine genau passende 
Führungsbüchse fü r den Dorn auf
gesetzt. U nter dem Schiobetisch liegt 
an jeder Seite der Presse ein kleiner 
hydraulischer Zylinder zum Aus- 

Abbildung 2. drücken der gepreßten Hüllen. Der 
PrüfunglderW and- p re ß h o lm  träg t zwci Dorne. die 
stärkc.der Rohlinge. w in ]( [|g  zur Achso des Schiebetisehcs 

„  der Formen verschiebbar sind, und
von denen der eine während der Preßarbeit des ändern in 
einen Behälter m it Kühlwasser eintaueht. Im  Preßwerk 
selbst werden nur männliche Arbeiter beschäftigt; dagegen 
werden die Dorne, Form en usw. von Frauen hergestellt.
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von denen 1 bis 18 Drehereien, 19 Meisterbuden, 20 bis 22 
Schmieden, W erkzeugräumo und Magazine enthalten, 
während sich dann wahrscheinlich weitere 18 Drehereien 
ansohließen. Vor den Hallen 19 bis 22 befinden sich s ta tt  
der Holzram pen für die Rohlinge dio Räum e für die Auf
seherin und ihre Gehilfinnen. Jede der Drehereien en t
hält zwei Reihen von Maschinen, dio entsprechend den 
aufeinanderfolgenden Arbeitsgängcn allo voneinander 
verschieden sind, m it der Ausnahme, daß von solchen Ma
schinen, auf denen die B earbeitung eine längere als die 
durchschnittliche Zeit erfordert, zwei oder m ehr h in ter
einander aufgestellt sind. Zieht m an an irgendeiner Stollo 
d e r Drehereien eine Linie senkrecht zu den Längsachsen, 
so schneidet diese Linie in  jeder Dreherei dieselbe Gattung 
von Maschinon und tr iff t die Geschosse in derselben Be
arbeitungsstufe. Dem entsprechend erstreckt sieh auch 
der W irkungsbereich jedes der in  Halle 19 untergebrachten 
M eister auf eine G attung von Maschinen, die er beim gerad
linigen Durchschreiten aller Drehereien rechts und links 
von seinem Arbeitsraum  antrifft.

Sämtliche Maschinen sind ohne Anker im Boden 
einbetoniert. U nter jeder Reihe von Maschinen verlaufen 
Kanäle, dio das gebrauchte, den Maschinen durch hoch- 
liegende Leitungen zugeführte Seifenwasser zu Sammel- 
gruben leiten. Dio Antriebsmotoren, jo 2 bis 3 fü r jede 
Dreherei und jeder für 12 bis 20 Maschinen, sind auf 
T rägern im Dach unterhalb  der B inder angeordnet und 
treiben dio in der M itte u n ter den B indern aufgehängten 
Transmissionswellen, von denen die Riem en schräg nach 
unten  zu den etw a 5000 mm über E lur rechts und links 
über den einzelnen Maschinen angeordneten Vorgolcge- 
wcllen laufen.

An je zwei Drehereien schließt sich ein Lackierraum 
an, wo die Geschosse innen lackiert und dann zwei Stunden 
in Gasöfen getrocknet werden. Sie gelangen dann in  die 
unter Verschluß der staatlichen Abnahm ebeam ten stehen
den Abnahme- und Lagerräume. Zum Anstreichen 
werden die Geschosse einzeln m ittels H aken an eine L uft
bahn gehängt und von ein paar Frauen m it P reß luft
spritzen m it A nstrich versehen.

Die Geschoßkqpfe werden bislang aus m it der Säge 
■zertoilten R undstahlstäben herausgearbeitet. Neuerdings 
will man zur Verminderung der Bearbeitung im Gesenk 
geschlagene Köpfe verwenden, nachdem dio Schwierig
keit, dio vom Schmieden herrührendo harte  Schale a b 
drehen zu müssen, durch vorheriges Abblason m it dem 
Sandstrahlgebläse beseitigt worden ist.

Für die gesundheitlichen und Verpflegungsbedürfnisso 
der Belegschaft ist ausreichend Sorge getragen. Der Ver
fasser hebt hervor, daß beim Entw urf der Anlage dio Ver
wendung weiblicher A rbeiter nur für etwa 10 %  der A r
beiten vorgesehen war, daß aber der zunehmende Mangel 
an  Arbeitern und die günstigen Erfahrungen m it den 
Frauen zu der schon erw ähnten Erhöhung dieses Prozent
satzes bis auf endgültig 95 %  geführt hat. E r schließt dann 
m it der nochmaligen Bemerkung, daß dio Erreichung 
dieses Zieles nur der genialen Anlage und E inrichtung 
des Werks zu danken ist, und  daß dieso Tatsache nicht 
nur in England und bei seinen Verbündeten, sondern 
auch bei seinen Feinden bekannt zu werden verdient 
als ein Beweis, daß Englands Ingenieure nicht schlafen, 
sondern weder in der Fähigkeit, neue Anlagen aus dem 
Boden zu stam pfen, den Amerikanern, noch an Organi
sationstalent den Deutschen nachstehen.

^ W a l t e r ] D a e l e n ,  Düsseldorf.'’]

Die thermischen Grundlagen des Hochofenbetriebs.

J. E. J o h n s o n ,  der diesen Gegenstand in einem um 
fangreichen Aufsätze behandelt1), ist bekanntlich der 
Schöpfer einer neuen Theorie über den W ärm ehaushalt

x) Metallurgieal and Chemical Engineering 1915,
15. Okt.. S. 718/20; 1. Nov., S. 787/92; 15. Nov., S. 833/40; 
1- Dez., S. 905/10: 15. Dez., S. 954/62. Vgl. St. u. E. 1912,
22. Aug., S. 1416/7.

des Hochofens. Nach seiner Ansicht besteht eine soge
nannte „kritische T em peratur“ im Hochofen, u n ter der er 
diejenige T em peratur versteht, die u n ter allen Um ständen 
zur Bildung einer dünnflüssigen Schlacko erforderlioh ist. 
A ußer der W ärmemenge zur Erzeugung der kritischen 
Tem peratur, dio also die Tem peratur der fließenden 
Scldacko ist, m uß aber nach Johnson noch die W ärm e- 
mengo vorhanden sein, dio zur vollkommenen D urchfüh
rung des Hoehofcnprozesses nach der Bildung der Schlacko 
nötig ist. Hierzu gehören vor allem das Austreiben der 
letzten  Sauerstoffteilchen, das Schmelzen, dio Kohlung 
und das Ueberhitzcn des Roheisens, wobei u n ter Uober- 
hitzen das Erwärm en des Roheisens über seinen Schmelz
pu n k t hinaus verstanden sein soll.

Gerade als Johnson im Sommer 1904 seinen Gedanken 
zum Paten te  annieldcn wollte, hielt Gayley seinen Vor
trag  über dio W indtrocknung und brachte dam it aus der 
Praxis Zahlen, die dio neue Theorie in vielen Punkten 
un terstü tz ten  und ergänzten. So erklärte  es sich auch, 
daß Johnson, als er im Jahro  1905 seine Theorie in Form 
eines Vortrags an  dio O otfentliehkeit brachte, bei den 
amerkanisohen Hochöfnern auf keinerlei W iderspruch stieß, 
w ährend sie nach seinem eigenen E ingeständnis in Europa 
keinen tiefen E indruck m achte, in  Deutschland sogar offen 
abgclehnt wurde.

In  dem im folgenden zu besprechenden Abdruck 
des Jolmsonschon Vortrags wird einleitend der Begriff 
der kritischen T em peratur erläu tert und auscinander- 
gesetzt, daß im Hochofen einmal diejonigo W ärme auf
gebracht werden m uß, dio erforderlioh ist, um dio k ri
tische Tem peratur zu erzielen, und daß danach zur 
Durchführung der oben angedeuteten Vorgänge im  Ge
stell nur noch dio W ärmemenge zur Verfügung steh t, 
die darüber hinaus erzeugt wurde. M ithin ist die ver
fügbare W ärmemenge unm ittelbar abhängig von der Höhe 
der kritischen T em peratur; je näher dieso der theoretischen 
V erbrennungstem peratur kom m t, .desto geringer ist dio 
verfügbare W ärmemenge und um gekehrt.

In  jedem Ofen schwankt die kritische Tem peratur m it 
den sich ändernden Verhältnissen. Umfangreiche Ver
suche und Messungen ergaben als brauchbaren M ittelwert 
etwa 1500°, eino Zahl, die sieh auch bei späteren U nter
suchungen ste ts als hinreichend genau erwies, wenn sie 
auch bei besonders leicht schmelzbaren Schlacken vielleicht 
um  50° tiefer liegen kann.

M it Hilfe dieses W ertes fü r die kritische T em peratur 
wird dann der Einfluß des hocherhitzten Gebläsewindes 
auf den W ärm ehaushalt rechnerisch vorgeführt, auch der 
dem Heißwind genau entgegenarbeitende Einfluß der W ind
feuchtigkeit wird zahlenmäßig belegt.

Zur weiteren Aufklärung des Wesens der kritischen 
T em peratur wurden bei vielen hundert Abstichen m it 
einem Lunettc-Pyrom eter von Mesuré & Nouel Roheisen 
und Schlacken auf ihre T em peratur untersucht. Das E r
gebnis aus diesen Arbeiten war ein dreifaches. Zunächst 
wurde dio Ansicht, daß graues Roheisen ste ts einen wärm e
ren Ofengang zu seiner Darstellung erfordere als weißes 
Roheisen, als irrig erwiesen. W eiterhin zeigte es sich, daß 
schwarze Schlacke n icht imm er das Zeichen fü r einen 
ka lten  Ofongang zu sein braucht, da  sie sich sehr oft als 
wärmer erwies als helle, gare Schlacke. Schließlich wurde 
die früher vielfach von a lten  Hochöfnern vertretene B e
hauptung für richtig befunden, daß „K alkste in  dem Ofen 
W ärme gib t“ ; die kalkreieliere Schlacko war bei gutem  
Ofengang stets die wärmere.

Es konnte weiter festgestellt werden, daß dio Schlacke 
die Tem peratur des Roheisens beeinflußt. Solange beim 
Abstich nur Eisen läuft, b leibt seine T em peratur ungefähr 
gleich, sobald sich, aber Sehlacke zeigt, steig t die Roheisen
tem peratur bis zur Sehlaokentem peratur, die ste ts be
trächtlich höher liegt.

Solange genügend W ärme im  Gestell -vorhanden ist, 
geht alles den vorgeschriebenen Gang. Liegt aber der 
Schmelzpunkt der Schlacke infolge eines zu hohen K alk
gehaltes zu hoch, ist der Gebläsewind zu ka lt oder zu
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feucht, oder geht der Ofen un ter starkem  Rutschen, so 
sind zur Erreichung der kritischen T em peratur derartige 
W ärmemengen erforderlich, daß  dem Gestell n icht ge
nügend W ärme zugeführt werden kann, die Schlacke wird 
kalt, lang und schwarz.

Auf Grund dieser Ergebnisse glaubt sich Johnson be
rechtigt, die zur Bildung einer dünnflüssigen und arbeits
fähigen Schlacke erforderliche T em peratur als kritische zu 
bezeichnen.

Zum Beweis für die R ichtigkeit seiner Annahm en 
werden einige Erscheinungen aus dem Betrieb besprochen. 
Daß z. B. beim Verblasen eines reichen Möllers der K oks
verbrauch n icht imm er so niedrig is t wie m an nach der ge
ringen Schlackcnmenge wohl erwarten könnte, liegt daran, 
daß m an zur Bindung des Schwefels eine kalkreichere 
Schlacke führen m uß, als bei einem ärmeren, schlacken
reicheren Möller. Eine kalkreieherc Schlacke bedingt aber 
eine höhere kritische Tem peratur, es bleibt weniger W ärme 
für die A rbeit im  Gestell verfügbar, die fehlende W ärme 
m uß deshalb durch einen erhöhten Brennstoffverbrauch 
aufgebracht werden.

Um gekehrt erk lärt sich der niedrigere Brennstoff
verbrauch bei Holzkohlenöfen daraus, daß praktisch kein 
Schwefel zu binden ist, daß die Schlacko kieselsäurercich 
und dam it leicht schm elzbar gehalten werden kann. Dio 
kritische Tem peratur liegt deshalb so tief, daß dem Ge
stell sehr viel freie W ärm e zufällt, was wiederum im ge
ringen Brennstoffverbrauch zum Ausdruck kom m t. Der 
unverhältnism äßig hohe Koksverbrauch beim Erblasen 
von Ferrom angan erk lärt sich nach Johnson aus der T a t
sache, daß dio R eduktion des M angans in  der Hauptsache 
erst im Gestell vor sich geht und viel höhere Tem peraturen 
erfordert als die Erzeugung des Roheisens, dio sich fast 
völlig oberhalb der Form en vollzieht. N ur durch einen 
hohen K okssatz kann der großo, weit über dio kritischo 
T em peratur hinausgehende W ärm ebedarf im  Gestell ge
deckt werden.

B estellt nun wirklich dieso kritischo Tem peratur, so 
wird der W äunehaushalt des Hochofens einmal abhängen 
von der gesamten im Hochofen vorhandenen W ärmemenge, 
anderseits von der über die jeweilige kritische T em peratur 
liinaus verfügbaren Wärmemenge. Die Vorgänge im Hoch
ofen m üßten sich dann sozusagen in  zwei Abteilungen ab
spielen. unter und über der kritischen T em peratur, was 
ungefähr der Arbeit oberhalb der Schmelzzone und u n ter
halb derselben entspräche, oder, roh ausgedrückt, der A r
beit im Schacht und der A rbeit in Rast- und Gestell.

W ird die ganze im Hochofen vorhandene W ärme m it 
Wg. die für R ast und Gestell über die kritische Tem peratur 
hinaus verfügbare W ärme m it Wv bezeichnet, so ist 
Wg— Wv die durch Durchführung des ersten Teils der Vor
gänge im Hochofen erforderliche W ärmemenge.

Im  w eiteren Verlauf seiner Abhandlung bringt Jo h n 
son reiches Versuchs- und Zahlenm aterial zum Beweise 
seiner Theorie. E r se tz t sich m it A rbeiten von M a th e -  
s iu s ,  C o rn e ll  und R e ec o  über die W ärm ew irtschaft im 
Hochofen auseinander und geht näher auf die von R i 
c h a r d s  bestrittene Zersetzung des Brennstoffs durch dio 
aufsteigende Kohlensäure im Hochofen ein.

Bezüglich der Einzelheiten m uß auf die Urschrift ver
wiesen werden. W enn wir uns auch Johnsons Gedanken
gängen in  den meisten Punkten  n icht anschließen können 
und uns seine Theorie von der kritischen Tem peratur zur 
Erklärung der Vorgänge im Hochofen n icht unumgänglich 
notwendig erscheint, so verdient seine Arbeit doch imm erhin 
die weitestgehende Beachtung. $ip!.-3ng. 0 .  H ö h l .

Die Deutsche Bücherei.
Am 2. Septem ber 1916, dem Sedantago. h a t m an in 

Leipzig eine Feier begangen, zu der, wenn n icht der Krieg 
zahlreiche Bande zwischen den K ulturvölkern  des E rd 
balles jäh zerrissen hä tte , sicherlich eine stattliche Reihe 
von V ertretern der zivilisierten S taaten  erschienen wären. 
So aber mag die Feier gerade in  ihrer schlichten und 
doch eindrucksvollen Form  — sie ga lt der Einweihung 
des Gebäudes der D e u ts c h e n  B ü c h e re i  d e s  B ö r s e n 

v e r e in s  d e r  D e u ts c h e n  B u c h h ä n d le r  zu Leipzig —  
ein W ahrzeichen sein, daß, ebenso wie Deutschlands 
kriegsgewaltige Heere der Ueberm acht der Feinde draußen 
siegreich widerstehen, auch drinnen im  V aterland bei den 
Daheimgebliebenen der Siegeswillo n icht zu erschüttern  is t;  
denn dieser findet eben seinen schönsten Ausdruck in  der 
Tatsache, daß tro tz  aller N ot der Zeit der deutsche „B ar
bar“ noch Muße, Geld und L ust genug besitzt, um  ein 
Bauwerk zu errichten, das den gesamten Schätzen des 
deutschen Geistes eino würdige S tä tte  bereiten soll.

Uebcr die Feier selbst h a t die Tagespresse so ein
gehend berichtet, daß ih r Verlauf hier wohl n icht m ehr ge
schildert zu werden braucht. Um  so m ehr b iete t das E r
scheinen einer Denkschrift über die Deutsche Bücherei1), 
die in ihrer zwar n icht prunkhaften, aber doch recht 
würdigen A usstattung bestim m t ist, die Erinnerung an. 
jenen bedeutungsvollen Tag festzuhalten, erwünschte Ge
legenheit, um  an H and  ihres Inhaltes kurz darzulegen, 
wie die Deutsche Bücherei en ts tand  und welcho Bedeutung 
ihr beizulcgen ist. Schon aus dem von vaterländischem  
Em pfinden beseelten Geleitworte, das einer der verdienst
vollsten M itbegründer der Deutschen Bücherei, Geh. H ofrat 
Kom m erzienrat K a r l  S ie g e s m u n d , Berlin, der Schrift zu 
dem ausgesprochenen Zwecke m it auf den Weg gegeben 
ha t, allen am  W erden des großen W erkes Beteiligten für 
ihre Hilfe heizlich zu danken, ersehen wir, daß ein deu t
scher Buchhändler, der Oberkom merzrat W ilhelm Hein
rich H ahn zu Hannover, als Vater des Gedankens einer 
deutschen Nationalbibliothek zu betrachten ist. Der fol
gende, von E r n s t  M o h rm a n n  verfaßte gesclüchtliche 
A bschnitt des Buches füh rt dazu u n ter der Ueberschrift 
„D er Gedanke der Deutschen Bücherei“ noch aus, daß 
Hahn „aus freiem Antriebe 1848 der Deutschen Reichs
versam m lung zu F rankfu rt a. M. seinen umfassenden und 
wertvollen ä"6rlag als Grundstock einer Reichsbibliothek 
zum Geschenk angoboten“ habe. Seine Opfcrbercitschaft 
fand, so lesen wir in  der Mohrmannschon kurzen Chronik 
weiter, in deutschen Verlcgerkroisen Nachfolger; das 
Parlam ent w ürdigte den W ert der Stiftung, und die 
Sammlung für die Reichsbibliothek ward m it E ifer in die 
Wege geleitet. Der ausgestreuto Same h a tte  Boden ge
funden. Indessen, so rasch er auch zu keimen begann, er 
kam  über den ersten grünen Sproß n icht hinaus; denn zu 
weiterem W achstum  fehlte ihm  die nötige Vorborei tu  ng des 
Bodens, die ein einiges Deutsches Reich zur Voraussetzung 
ha tte . D aher geriet, als das Parlam ent an den politischen 
W irren nach kurzem Bestehen scheiterte, auch die Reichs
bücherei in  Vergessenheit und ging als n icht selbständig: 
lebensfähig m it etw a 5000 Bänden gegen Ende des Jahres 
1854 als W rack in den Besitz des Germanischen Museums 
zu Nürnberg über. Trotz dieses Fehlschlages blieb der 
Gedanke der Reichsbibliothek lebendig. Jahrzehnte  hin
durch tauchte  er an anderen Stellen und in neuen Formen 
wieder auf, so — ohne Erfolg — im Norddeutschen Reichs
tage bei den Beratungen des Urheberrechtsgesetzes und 
leider gleichfalls ergebnislos im Deutschen Reichs
tage 1874 w ählend der Verhandlungen zum Preßgesetz, 
bei denen Dr. E duard  Brockhaus die Sache wieder in Fluß 
brachte. Vor allem m ehrten sich indessen die Stimmen 
der Bibliothekare, dio auf den N otstand in der Sam m 
lung der deutschen Litcraturerzeugnisso hinwiesen. Auf 
„die lange Reihe der bis zum Ende des ersten  Jahrzehnts 
des 20. Jahrhunderts öffentlich vorgelegten Wünsche, E r
örterungen, Urteile, Pläne und Denkschriften über den 
Gegenstand“ kann die Chronik, wie der Verfasser sagt, bei 
dem ihr knapp zugemessenen R aum  nicht oingehen. Dafür 
schildert sie ausführlich, wie bei E rörterungen der Preußi
schen Unterrichtsverw altung über dio H erstellung von.

■) D e n k s c h r i f t  zur Einweihungsfeier der D e u t 
s c h e n  B ü c h e re i  des Börsenvereins der Deutschen Buch
händler zu Leipzig am 2. Septem ber 1916. M it 7 Abb. u. 
16 Taf. (sowie e. Geleitwort von K a r l  S ie g e s m u n d  und
e. gcschichtl. E inleitg. von E r n s t  M o h rm a n n ) . Leipzig: 
Börsenverein der Deutschen Buchhändler 1916. (215 S.)' 
8». 3 M .
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Titeklrucken für Büchereizwceke M inisterialdirektor E x 
zellenz Althoff, dem noch so manche andere wertvolle 
Anregung zur Pflege der W issenschaften zu verdanken ist, 
dem Gedanken einer deutschen Zentralbibliothek näher 
gebracht wurde und wie er diesem Gedanken schließlich 
1906 Ausdruck gab in  großzügigen Vorschlägen, die er 
Ende Mai des genannten Jah res in  Kissingen dem d a 
maligen ersten Schriftführer des Börsenvcrcins der D eut
schen Buchhändler, dem schon erw ähnten K arl Sieges
mund, darlegte. Althoff starb. Doch seine Auffassung, 
dio zum ersten Male den P lan einer Bibliotheksgründung 
durch den B ö r s e n v e re in  ins Auge faßte, „ h a tte  in den 
dafür angerufenen Gelehrten-, Bibliothekar- und Buch
händlerkreisen rasch aufkeimendes Verständnis gefunden, 
aber noch waren natürlich  auch mächtige Hindernisse aus 
überlieferten Zuständen zu überwinden“ . Wie dies gelang, 
wie namentlich die Vorstandsm itglieder des Börsenvereins 
zu beraten, zu verhandeln, folgenschwere Entschlüsse zu 
fassen ha tten , bis m an einig war, das bildet die Schluß
schilderung der kleinen Chronik: Allen voran finden wir 
hier K arl Siegesmund undneben ihm  namentlich Dr. E r ic h  
E h le r m a n n  in Dresden als den, dessen Verdienst es ist, 
daß m an die m aßgebenden Amtsstellen in Dresden und 
Leipzig dafür gewann, die Reichsbibliothek in L e ip z ig  
zu errichten. Das Nähere über dieso Zeit mag in der 
Chronik selbst nachgelesen werden. Ebenso müssen wir 
wegen der weiteren Einzelheiten aus der noch recht 
jungen Gescliichtc der Deutschen Bücherei von 1913 bis 
1916 auf den folgenden A bschnitt des Buches, der. den 
Leiter der A nstalt, Dr. G u s ta v  W a h l,  zum Verfasser 
hat, verweisen.

Nur über die Organisation des Unternehm ens möge 
aus der Denkschrift noch folgendes wiedergegeben werden. 
Die Grundlago der Deutschen Bücherei is t ein am 3. Okt. 
1912 zwischen dem Staatsfiskus im Königreich Sachsen, 
der Stadtgomeinde Leipzig und dem Börsen verein der 
Deutschen B uchhändler zu Leipzig abgeschlossener Ver
trag. E r besagt, daß der Börsenverein dio Deutsche 
Bücherei in Leipzig errichtet, sie weiter betreibt und sie 
nach Maßgabe der Satzung, deren Acnderung an die Zu
stimmung der Sächsischen Staatsiegierung und Stände
versammlung sowie des Leipziger S tad tra ts gebunden ist, 
auch verwaltet. Löst sich der Börsenvercin auf, so geht 
dio Deutsche Bücherei m it ihrem  gesamten Besitz an den 
Sächsischen Staatsfiskus über. Daneben verpflichtet sieh 
die Stadtgemeindo Leipzig, den Bauplatz für das Samm
lungsgebäude der Bücherei kosten- und lastenfrei her
zugeben und bis zum J a h re  1923 insgesam t 1 250 000 .1 1  

Beiträge zu leisten, wogegen der S taa t dio gesamten not
wendigen B auten m it E inrichtung zum Eigentum  des 
Börsenvereins herzustellen und ferner während der schon 
genannten Zeit 900 000 J t  fü r die Büchersammlungen, 
ihre U nterhaltung und Verwaltung beizusteuern hat. Den 
Bücherschatz zu sam meln und zu verwalten ist Aufgabe 
des Börsen Vereins, der hierfür besondere Verwaltungs
organe w ählt, über die in  der Denkschrift ebenfalls 
Näheres angegeben ist.

Die Sammlung der Drucksachen soll umfassen dio 
gesamte vom 1. Jan u a r 1913 an erscheinende deutsche 
und fremdsprachliche L ite ratu r des Inlandes und die 
deutsche L ite ra tu r des Auslandes m it Ausnahme der 
Musikalien und Tageszeitungen, d. h. ein Sammelgebiet, 
das sich nach den dafür aufgestellten besonderen „G rund

sätzen“ n icht n u r auf im Handel erscheinende Bücher, 
sondern auch auf amtliche D ruckschriften und P riv a t
drucke erstreckt: Fürw ahr ein Ziel, so gewaltig, daß nur 
opferbereite M itarbeit des gesamten deutschen Verlags
buchhandels und einer Unzahl am tlicher und n ich tam t
licher Stellen es erreichbar erscheinen läßt. Und diese 
Bereitwilligkeit ist da; dio Einzelangaben der Denk
schrift beweisen es und nötigen zur Bewunderung dessen, 
was schon in den wenigen Jah ren  durch das Zusamm en
wirken so vieler K räfte  erreicht worden ist. H a t sich doch 
allein im Jah re  1915 der D ruekschriften-Eingang bei d e r 
Bücherei auf 50 828 bibliographische E inheiten belaufen. 
Dieso o ino  Zahl gib t schon einen Begriff, welche Fülle 
deutscher Geisteserzeugnisso die Deutsche Bücherei im 
Laufe der Zeiten in  sich aufnehm en m uß und wird.

Daß ein derartiger Zuwachs ein Riesenbedürfnis an 
R aum  ergibt, bedarf keiner E rörterung; um  so m ehr 
verdienen die Schwierigkeiten hervorgehoben zu werden, 
die zu überwinden sind, wenn die Deutsche Bücherei ih rer 
Aufgabe nur allein äußerlich gerecht werden soll. Was dio 
Denkschrift in dieser Beziehung in  einer eingehenden und 
durch Abbildungen erläuterten  Beschreibung des neuen 
Büchereigebäudes m itteilt, läß t darauf schließen, daß ein 
Bauwerk geschaffen ist, das auch großen Ansprüchen je tz t 
und in absehbarer Zukunft voll gerecht zu werden verm ag: 
cs wird nach völliger Vollendung aller geplanten F lügel
bauten 10 Millionen Bände aufnehmen können. Außerdem 
en thält das Gebäude schon je tz t neben reichlich bemesse
nen Verwaltungsräumen als M ittelpunkt der ganzen A n
lage einen Hauptlesesaal für etw a 200 Personen, in dem 
gleichzeitig eine Handbüchcrei von 25 000 B änden auf- 
gestellt werden kann, sowie ferner einen besonderen Zeit- 
schriften-Lesesaal, einen K artensaal, einen kleinen Lese
saal für Studionzwecke und einen Vortragssaal. Dabei 
h a t m an unter N utzung aller Erfahrungen neuzeitlicher 
und ausgedehnter Büchereibetriebe fü r dis Innenanord
nung diese H eim stätte  der deutschen Bücherei so aus
gestattet, daß sie zugleich auch künstlerische Ansprüche 
in hohem Maße befriedigt. So prangt sie als oino volle 
Blüte in dem K ranze m onum entaler Bauten, dio dem 
Bilde der alten und doch so jugendkräftig aufstreben
den Pleißestadt immer m ehr ein neuartiges Gepräge 
geben.

Kraftvoller Männer weitschauende Gedanken haben 
dio Deutscho Bücherei ins Dasein gerufen, anerkennens
werter Gemeinsinn soll sie erhalten, ein Gemeinsinn, der 
noch dazu getragen wird von der bew ährten Organisation 
eines einzelnen Erwerbsstandes, und der, wie die am 
Schlüsse der Denkschrift wiedergegebenen langen Listen 
der einmaligen und dauernden S tifter von Büchern und 
Zeitschriften (darunter auch der Verein deutscher Eisen
hüttenleute und der Verlag Stahleisen m. b. H .) zeigen, 
dem Werke zaldloso Helfer zugeführt hat. Möge auch 
hierdurch dio Deutsche Bücherei ein w ahrhafter Zeuge 
werden der geistigen und w irtschaftlichen S tärke, die 
unser deutsches Volk auszciohnet, und zugleich —  dieser 
Wunsch sei in  dieser Zeitschrift als einer Förderin tech 
nischer, ins vielgestaltige Leben unserer arbeitsreichen 
Zeit hineingreifender Bildung g esta tte t —  sich n icht nur 
als Denkmal deutsch-idealer W eltanschauung, sondern 
auch, neben ihren älteren Schwestern, als Fundgrube des 
Wissens für die erweisen, die w e r k t ä t ig  greifbare W erte 
schaffen.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

25. Septem ber 1916.
Kl. 18 c, Gr. 3, S t 19 126. Verfahren zur Oberflächen

behandlung, z. B. V erstählung oder sonstigen Qualitäts-

')  Die Anm eldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an während zweier M onate für jederm ann zur E insicht und 
Einsprucherhebung im  P a ten tam te  zu B e r l in  aus.

X L .3e

Verbesserung von Eisen- und Stahlwerkstücken. Georg 
Stolle. Kiel, H oltenauorstr. 154.

Kl. 80 e, Gr. 16, P  34 675. Vorfahren und Vorrichtung 
zum Verhüten des Eindringens falscher L uft beim Be
schicken von Schachtöfen. Fa. G. Polysius, Dessau.

28. Septem ber 1916.
Kl. 7 a, Gr. 18, R  41 485. B rem svorrichtung für das 

Vorholgestänge von Pilgerschrittwalzwerken. Ew ald 
Röber, Weidenau (Sieg), W ilhelmstr. 3.

124
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Kl. 24 o, Gr. 11, B 79 615. Rostloser Schachtgas
erzeuger m it seitlich unterhalb des Aschensackes liegendem 
W asserabschluß und m it Aschenförderwalze. Berlin-An- 
hattische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin.

Kl. 24 h, Gr. 4, R  37 158. V orrichtung zur se lbst
tätigen Beschickung von Feuerungen von unten . R obert 
Sanford Riley, W orcester, Mass., V. St. A.

Kl. SO b, Gr. 8, N 15 658. A usfütterung von D reh
rohröfen, insbesondere in der Sinterzono. Dr. N orth, 
Kom m andit-Gcsellschaft. Hannover.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
25. Septem ber 1916.

Kl. 7 a, Nr. 652 507. Schmiermittel-Vcrtcilungs- 
leitung und Lagerschalen fü r Walzenlager. R ichard Hein, 
W itkowitz, .Mähren.

Kl. 7 b, Nr. 652 532. E rsatzspitze an Sehhuertrichtern 
für Drahtziehereien. Theodor Vormann, W erne, K r. Bochum.

Kl. 7 b, Nr. 652 535. Dorn zum Ziehen von R ohr
krüm m ern und  Rohrschlangen. Gebr. Böhling, Ham burg.

Kl. 7 b, Nr. 652 597. Schm iertrichter für D rah t
ziehereien, welcher in einem Führungssolllitten bewegt 
wird und durch Kniehebel und Federdruck in richtige 
Lage gebracht und gehalten wird. Theodor Vormaan, 
Werne, Kr. Bochum.

Kl. 19 a, Nr. 652 521. Vorrichtung zum Verhüten 
des W anderns von Schienen. H einrich Dorpmiiller, 
Aachen, N eum arkt 7.

Kl. 21 h, Nr. 652 723. V orrichtung für elektrische 
Schweißmaschinen. R ichard Muck, Berlin-Tcmpelhof, 
Drcibundstr. 45.

Kl. 21 b, Nr. 652 900. Elektrische Schweißmaschine. 
Deutsche Schweißmaschinen-Fabrik G. m. b. H., Beilin- 
Schöneberg.

Kl. 31 b, Nr. 652 657. V orrichtung zur Herstellung 
von M odellplatten für Formmaschinen, Carl W ittels- 
bürger, W ald, R hld., W iedenkamperstr. 16.

Kl. 49 f, Nr. 652 876. Koks-Schmiedeofen. August 
Koch, Hägen i. W., Berghoffstr. 20.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 18b, Nr. 288660, vom 16. Jan u a r 1914. Dr. E r n s t  

F r e d r i k  K r i s t i a n  H a r b e c k  in  B a r t i l lo ,  S c h w e d en . 
V e r f a h r e n  z u r  e l e k t r o l y t i s c h e n  H e r s t e l l u n g  v o n  s c h m i e d 

b a r e m  E i s e n  v o n  b e l i e b i g e r  D i c k e  u n t e r  A n w e n d u n g  e i n e r  

L ö s u n g  v o n  k i e s e l f l u o r w a s s e r s t o f f s a u r c m  E i s e n  a l s  E l e k t r o 

l y t e n .

Das als E lektro ly t dienendo kieselfluorwasserstoff- 
saure Eisen wird in völlig neutraler Lösung bei einer 
T em peratur von nicht u n ter 70 0 C elektrolysiert. Als 
Anode können P la tten  von Schmiedeisen, Gußeisen, 
Eisenschrott usw. verwendet werden. Es soll ein  äußerst 
zähes und festes Eisen abgeschieden werden.

Kl. 1 a, Nr. 288 492, vom 5. Jan u a r 1915. G u s ta v  
J. S c h w e n k  ju n . in  A lte n e s s o n . S c h l c u d e r v o r r i c h t u n g

z u m  E n t w ä s s e r n  

v o n  F c i n k o h l c  u .  

d g l .

Am Umfange der 
Schleudortrommel 
a, der die zu en t
wässernde Fein- 
kohlo durch Rohr 
b zugeführt wird, 

sind drehbare 
Trommeln c m it 
Ooffnung d  und 
Sieb o angeordnot, 
die während der 
Drehung der Trom
mel a  durch Trieb- 
Werke f gedreht 
werden. Hierbei 
gelangt ihre Füll- 
und Entlcorungs- 
öffnung d  bald 
nach innen, bald 
nach außen, wobei 

sie zuerst m it Feinkohle gefüllt werden und dieso, nach
dem sie ihr W asser durch Schleuderwirkung durch die 
Siebe e abgegeben hat, dann nach außen schleudern.

Kl. 18 a, Nr. 288 822, vom 2. Ju n i 1915. G. & J. 
J a e g e r ,  G. m. b. H ., in  E lb e r f e ld .  G e g o s s e n e  W i n d 

f o r m  f ü r  H o c h ö f e n .

Die aus Stahl gegossene W indform besitzt außen 
g latte, nach dem rings geschlossenen Form inneren aber

R ohr b zugeleitetc Gas durch winklig zur Zugrichtung 
liegende, tangential oder annähernd tangential gerichtete 
Düsen c in  einer großen Zahl von Einzelström en derart 
zugeführt wird, daß dem Brenngemisch in aufeinander
folgenden Ringkanälen abwechselnd eine Drohung in 
dem einen oder dem anderen Sinne e rte ilt wird.

Kl. 12 e, Nr. 288 927, vom 1. D e
zem ber 1914. A rn o  M ü lle r  in  L e ip 
z ig -  S c h le u ß ig .  E n t l e e r u n g s v o r r i c h 

t u n g  f  ü r  S t a u b s a m m l e r  a n  s e n k r e c h t  o d e r  

s t e i l s c h r ä g  a u f s t e i g e n d e n  G a s l e i t u n g e n .

Das von a  nach b aufsteigendc 
Rohgas durchzieht den Staubfänger c, 
an dem sich der Staub abscheidet und 
auf die schräge 'Wand d fällt. E rfin
dungsgemäß is t die schräge W and d  so 
drehbar gelagert, daß sie beim Um stel
len den auf ih r angesam melten Staub 
in die darun ter liegende Gasleitung 
fallen läß t und diese hierbei nach oben 
gegen den Staubfänger vollständig ab
schließt. E rst wenn der nach unten  ab

geworfene S taub in der Gasleitung vollständig zur Ruhe 
gekommen ist. wird die schräge W and d  in ihre Betriebs
stellung wieder zurückgeklappt.

m it Längs- und Querrippen versehene W andungen. Auch 
die Vorderwand ist m it solchen R ippen versehen. Die 
R ippen sollen n icht nur die W iderstandsfähigkeit der 
W indform erhöhen, sondern auch der Bildung gleich
m äßig verlaufender Ström ungen des durch R ohr a  zuge
führten Kühlwassers entgegenwirken.

K1. 24 c, Nr. 288 880, vom 7. Februar 1914. B ru n o  
V e rse n  in  D o r tm u n d .  B r e n n e r  f ü r  g a s f ö r m i g e n  B r e n n 

s t o f f . ' -  fcj
:“"-i Der Brenner besitzt mehrere gleichachsige, ringför
mig in sich geschlossene Luftkanäle a, denen das durch
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Statistisches.
Die Flußstahl-Erzeugung im Deutschen Reiche einschließlich Luxemburgs Im August 19161).

Bezirko

Juli 
1916 

(26 Arbeits
tage) 

t

August 
1916 

(27 Arbeite- 
tage) 

t

Vom 1. Jan . 
bis 31. Aug.

1916 
(204 Arbeits

tage) 
t

August 
1915 

(26 Arbeits
tage) 

t

Vom 1. Jan .
bis 31. Aug.

1915 
(203 Arbeits

tage) 
t

R h e in la n d -W e s tfa le n ........................................ 2 9 5  129 3 0 5  34 7 2 3 0 8  501 2 83  178 2 105  84 3
S ch lesien .................................................................. 13 00 0 15 210 12 3  6 04 12 100 S8  58 7
Nord-, Ost- und M itteldeutschland . . . . 1

2 Königreich S a o h se n ............................................ 32 80 7 3 3  S79 2 5 4  639 30  28 5 2 3 8  521
JZ S ü d d eu tsch lan d .................................................... I
°r Saargebiet und bayerische Rheinpfalz . . . 81 304 8 4  117 0 1 0  308 00  709 5 1 0  82 7
j=cd E lsa ß -L o th rin g e n ................................................ 107 521 100  540 81 9  32S 96 0 0 9 6 9 4  189
tnCO L u x em b u rg ............................................................. 107 605 111 273 8 6 0  0 9 2 81 017 0 0 5  41 5
E Zusammen G37 51 0 65G 30 6 5 0 4 8  5 92 5 0 3  35 8 4 24 9  38 2
£H- Davon geschätzt 19 596 2 0  00 0 39  5 96 — —

Anzahl der Betriebe 20 20 26 24 28
Davon geschätzt 1 1 1 — —

cS ®— ¿ c R h e in la n d -W e s tfa le n ....................................... 18 159 14 2 4 7 110  05 5 14 871 103  722

® ä
E ■“ Davon gesohätzt — — — — —
V) O Anzahl der Betriebe 4 3 4 3 3
CD

“ Davon geschätzt — — — ----- —

R heinland-W estfalen ........................................... 35 4  5 3 3 2) 3 0 0  0 10 2 747  7 5 5 2 9 7  95 3 2 211 0 1 0
S chlesien .................................................................. 99  24S 100  05 4 7 42  932 8 5  33 5 5 9 8  0 5 8
Siegerland und H essen -N assau ...................... 20  40 5 20  9 00 2 13  875 2 6  4 2 5 179  5 3 9
Nord-, Ost- und M itteldeutschland . . . . 29 233 29  93 0 211  4 4 3 2 3  791 107  4 8 0re Königreich S a c h s e n ............................................ 10 257 18 193 120  187 15 0 0 0  • 114  119

— 5 S ü d d eu tsch lan d ..................................................... 57 8 03 8 5 620 67 2 6 0 4 5
¡5 2 Saargebiot und bayerische Rheinpfalz . . . 19 379 21 30 7 15 8  744 10 0 5 3 1 IS  03 5
£  £ E lsa ß -L o th rin g e n ................................................ 14 53 2 10 4 24 86  2 7 4 0 54 7 4 0  4 0 5
j= ce 
o
CO Zusammen 5 0 0  1G52) 5S 0  128 4 2 9 2  83 0 471  77 0 3 441  897
cd
CQ

Davon geschätzt 10 302 10 801 00 4 4 9 — —

Anzahl der Betriebe 78 75 78 00 73
Davon geschätzt 5 8 8 — —

R h e in la n d -W e s tfa le n ....................................... 10 198 18 4 75 128  6 70 2 4  998 122 330
. Sch lesien .................................................................. )Js cd Nord-, Ost- und M itteldeutschland . . . . 1 80 0 1 031 27 5 36 2 85 4 31 103
CO (O
«= .X Königreich S a c h se n ............................................ iü L. 3D Saargebiet und bayerische Rheinpfalz . . . 1 517 1 03 9 13 081 1 349 8 20 0

= 5 Zusammen 19 581 21 145 109 2 87 29  201 101 039
£ cd3 Davon geschätzt 0 00 000 4  4 00 — —
w Anzahl der Betriebe 10 12 12 11 12

Davon geschätzt 1 1 1 — —

R h e in la n d -W e s tfa le n ....................................... 4 8  327=) 5 3  725 31 3  0 0 9 20  756 191 95 0
S chlesien .................................................................. 4  970=) 5 41 0 3 4  75 9 2 795 18 48 6
Siegerland und H essen -N assau ...................... 1 273 1 232 8  811 1 5 5 9 10 08 0

33) Nord-, Ost- und M itteldeutschland . . . . 5 824 5 199 4 4  222 4  935 3 0  34 0
E Königreich Sachsen ........................................ 1 130 1 185 7 9 53 281 5 2 4

S ü d d eu tsch lan d ..................................................... 2 160 2 254 10 529 1 790 7 180 i
ca Saargebiet und bayerische Rheinpfalz . . . 4  382 4 721 30  735 3  55 8 21 117

E lsaß -L o th rin g e n ................................................ |  1 135 1 00 4 8 835 1 102 5  60 2  |o-c L u x em b u rg ............................................................. 1

Zusammen 69 2 IG2) 74  730 4 7 0  853 42  836 291  345
ca
m Davon geschätzt 1 14 5 2 057 1 1 3 1 9 — - 1

Anzahl der Botriebe 49 49 49 44 4 5
Davon goschätzt 4 4 7 —

x) Nach der S ta tistik  des Vereins Deutsoher Eisen- und Stahl-Industrieller. 2) Berichtigt.
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Bezirke

Juli 
1916 

(26 Arbeits
tage) 

t

August 
1916 

(27 Arbeits
tage) 

t

Vom 1. Jan. 
bis 31. Aug.

1910 
(204 Arbeits

tage) 
t

August 
1915 

(20 Arbeits
tage) 

t

Vom 1. Jan. 
bis 31. Aug.

1915 
(203 Arbeits

tage) 
t

033
EL_O
J=«
t o
Ut
e3cö

V )

Rheinland-W estfalen ........................................
Schlesien ..................................................................
Siegerland und H essen -N assau .......................
Nord-, Ost- und M itteldeutschland . . . .
Königreich S a c h s e n ............................................
Süddeu tsch lan d .....................................................
Saargebiet und bayerische Rhoinpfalz. . .
E ls a ß -L o th r in g e n ...............................................
Luxem burg ........................................................

23 4071) 
1 073') 

213 
5 906 
4 301 

393 
1 545

130

23 474 
919 
281 

6 519 
5 018 

508 
1 708

118

159 140
8 354
1 693 

42 467 
30 017

2 717
9 587

93
715

12 836 
631

2 110 
2 713 

313

130
84

67 088 
3 588

12 037 
17 380 
3 412

436
242

Zusammen 
Davon gesohätzt

36 968*) 
2 320

38 545 
2 969

254 783 
23 699

18 817 104 183

Anzahl der Betriebe 
Davon gesohätzt

62
6

59
9

62
9

43 42

J=rt
©

Rheinland-W estfalen ........................................
Sohlesien..................................................................
Siegerland und H essen -N assau ......................
Nord-, Ost- und M itteldeutschland . . . .

9 071') 
486

55

9 415 
602

55

68 507 
3 602

402

8 427 
297

} •'

64 775 
2 189

502

Zusammen 9 612') 10 072 72 511 8 785 67 466
i— Davon gesohätzt 505 671 2 612 — —

Anzahl dor Betriebe 
Davon gosohätzt

19
4

19
5

19
5

20 23

R h e in la n d -W e s tfa le n ........................................
Sohlesion..................................................................
Saargobiot und bayerische Rheinpfalz . .

^  7 744 

)

9 352 65 744 8 159 51 491

rt
o

2
a>

Ul

Elsaß-Lothringen .............................................
L uxem burg .............................................................

1 0 680 7 741 51 271 4 660 24 099

Zusammen 
D avon gesohätzt

14 424 
28

17 093 117 015 
1 770

12 819 75 590

Anzahl der Betriebe 
Davon geschätzt

15 14 15
1

16 15

G
es

am
te

rz
eu

gu
ng

 
na

ch
 

Be
zi

rk
en

Rheinland-W estfalen ........................................
Schlesien..................................................................
Siegerland und H essen -N assau ......................
Nord-, Ost- und M itteldeutschland . . . .
Königreich S a c h se n ............................................
Süddeu tsoh land .....................................................
Saargebiet und bayerische Rheinpfalz . .
E lsaß -L o th rin g e n ................................................
Luxem burg .........................................................

771 709 
120 1S9 
27 891 
59 582 
27 760 
12 690 

112 515

108 721

799 317 
123 529 

28 413 
61 319 
30 508 
13 188 

117 587 
126 073 
112 392

5 953 780 
932 134 
224 379 
440 689 
215 361 
102 520 
863 338 
930 348 
873 377

676 096
104 489 
27 984 
47 978 
22 600 
11 980 
83 644

105 599 
82 095

4 914 256 
734 147 
189 619 
358 486 
169 385 

88 099 
■ 677 805 
751736  
611 682

Zusammen 
Davon geschätzt

1 365 641 
34 496

1 412 326 
43 758

10535 926 
143 845

1 162 465 8 495 213

Anzahl der Betriebe 
Davon geschätzt

263
21

257
28

265
32

221 241

Norwegens Bergwerksindustrie im Jahre 1914.
Nach der am tlichen S ta tistik2) wurden in Norwegen gefördert:

1914 1918 191< 1913
t t t  t

E is e n e rz ........................................ 652 273 544 680 Molybdänglanz und W olfram . 83 12
N io k o le r z ...................................  48 529 49 990 K u p fe re rz '  57 95 1 70 349
C h r o m e r z ...................................  81 —  Zink und Bleierze......................  243 897

Wirtschaftliche Rundschau.
Vierteljahres-Marktbericht. (Juli, August, September 1916.)

I. RHEIN LA N D -W ESTFA LEN . —  Die Verhältnisse 
auf dem M ontanm arkte im d ritten  Jahresviertel u n ter
scheiden sich kaum  von denen der vorangegangenen drei 
Monate, über die w ir an dieser Stelle3) berichte t haben. 
Die gute Lage des M arktes hielt an, und in  allen Zweigen

')  Berichtigt.
2) T idskrift for Bergvaesen 1916, Nr. 7, S. 85.
3) St. u. E. 1916, 13. Ju li, S. 68S/9.

waren die W erke zu lohnenden Preisen bis an  die Grenze 
ihrer augenblicklichen Leistungsfähigkeit beschäftigt.

Die Nachfrage nach K o h le n  u n d  K o k s  w ar nach 
wie vor sehr lebhaft und konnte bei weitem nicht be
friedigt werden. Die Vorräte in den Kohlenlagern wurden 
im  wesentlichen geräum t, weil die W arenzuführung es 
gestattete, und auch von den Kokslagern is t soviel als 
möglich weggeladen und  versandt worden. In  den letzten 
W oehen der Berichtszeit m ußten aber Kohlen erneut auf
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Lager genommen werden, weil sich leider W arenmangel 
wieder einzustellen begann. Die Kokserzeugung wurde im 
Interesse der Heeresverwaltung m it allen M itteln ge
steigert.

Hie N e b e n e r z e u g n is s e  d e r  K o k e re i  gingen eben
falls sehr flo tt ab und auch die Lieferungen von gereinigtem 
Benzol waren sehr stark.

Auf dem E rz m a rk t  konnten dio Siegerländer und 
Nassauer Gruben, die zum Teil den Besitzer gewechselt 
haben, ihre Förderungen bis zu 80 und 90 %  des normalen 
Betriebes steigern. Beim Siegenor Eisensteinverein waren 
alle verfügbaren Mengen verschlossen und bis Ende des J a h 
res nichts m ehr frei. Ebenso ist cs auf den Nassauer Gruben.

Hie Nachfrage nach R o h e is e n  aller Sorten wurde 
ständig stärker und nahm  die Leistungsfähigkeit der H och
ofenwerke völlig in Anspruch, infolge der außerordent
lichen Beschäftigung der M artinwerke blieben die Anforde
rungen in H äm atit, Stahl- und Spiegeleisen besonders 
lebhaft, zumal d a  die Heeresverwaltung große Neu
anforderungen stellte. Es wurde m it allen K räften darauf 
hingearbeitet, die Erzeugung noch weiter zu erhöhen. 
Der Roheisenverband setzte  ab 1. August die Preise für 
H äm atit und kupferarm es Stahleisen um  je 20 .1 1  f. d. t  
hinauf. Hie Preise für die übrigen Sorten sind geblieben. 
Die Ferromangan- und Ferrosilizium-Lieferungen an die 
einzelnen Verbraucher richteten sich nach den Bestim m un
gen der Behörde. Die Preise für Ferrom angan für das 
zweite H albjahr 1910 fanden eine der Steigerung der 
Selbstkosten entsprechende Erhöhung. Der letzte Ferro- 
siliziumpreis blieb unverändert.

Auf dem S ta b e i s e n -  und D r a h t m a r k te  setzten 
sich dio günstigen Verhältnisse, die wir im vorigen Bericht 
geschildert haben, in  gleicher Weise fort.

Der Abruf in G r o b b le c h e n  war sowohl für das In- 
wie für das Ausland sehr befriedigend.

In  F e in b le c h e n  war der auftretende Bedarf, der 
allerdings durch die vielen Anfragen aus zweiter und 
d ritte r Hand vergrößert wurde, oder vergrößert erscheint, 
kaum zu decken. Dio Preise, die u n ter diesen Um ständen 
hätten  weiter erhöht werden können, wurden auf Be
schluß der Walzwerke in der bisherigen Lage belassen. 
Die Herstellung der dünnen Bleche unter 1 mm ist durch 
die Einberufung der Facharbeiter ganz besonders er
schwert, da gerade in diesen Blechen der Bedarf außer
ordentlich dringend ist. Die W erke m achten entsprechend 
den vorliegenden Verhältnissen Preisunterschiede zwischen 
den normalen Feinbleehon und diesen dünnen Blechen. 
•— In  Q u a l i t ä t s f e in b le c h e n  lag der M arkt genau so 
wie in gewöhnlichen Blechen. Der außerordentlich starke 
Bedarf für Heercsliefcrungen führte den W erken Auf
träge bis über das Jahresende hinaus zu.

Der S t a h lw e r k s - V e r b a n d  sandte uns folgenden 
Bericht:

,,In  den syndizierten Erzeugnissen des Stahlwerks- 
Verbandes steigerto sieh die Nachfrage des Inlandes in 
folge starker Abforderungen der Kriegsbedarf horstellen- 
den  Betriebe und verm ehrter Bestellungen der Heeres
verwaltung. Die V erkaufstätigkeit nach dem neutralen 
Auslande wurde daher noch weiter eingeschränkt und zum 
Teil ganz eingestellt. D er Gesam tversand in den Monaten 
Juni bis August s tellt sich auf 833 470 t  (Rohstahlgewicht), 
gegen 895 025 t  in den drei Vormonaten. An dem Ausfall 
ist in der H auptsache Eisenbahnbedarf beteiligt, während 
der Formeisenabsatz sich weiter erhöhte.

In  H a lb z e u g  w ar die Nachfrage der inländischen 
Abnehmer unverändert sehr stark, besonders von seiten 
der Kriegsstoffe lierstcllendcn Betriebe. Trotzdem  der 
\  erband m it allen K räften  aut Befriedigung des Bedarfs 
hinarbeitete und die Ausfuhr von Halbzeug schließlich 
ganz einstellte, war es vielfach schwierig, den gestellten 
Anforderungen nachzukommen. Der Verkauf für das 
letzte Viertel des Jahres wurde Endo August zu den seit
herigen Preisen und Bedingungen freigegeben.

In  E i s e n b a h n o b e r b a u - B e d a r f  ging in der Be
richtszeit eine weitere Nachbestellung der preußischen 
S taatsbahnen an Kleineisenzeug ein. Von den württem -

Monat
Juli

Monat
August

Monat
September

K oh le n  und  K o k s :
f. d. t Í. d . t f. d. t

J l M.
P 1 a ra mf örderk o h 1 e 14,00—15,50 14,00—15,50 14,00-15,50
K o k s k o h l e ................. 15,25—IG,75 

19,00
15,25—IG,75 15,25—16,75

X lochofenkoks . . . 19,00 19,00
G ieß ere ik o k s  . . . . 19,50—21,00 19,50-21,00 19,50—21,00

Erz9:

R o h sp a t ..................... 17,30 17 30 17,30
G e rö st. S p a te is e n -  

s t e i n ...................../ 2G,00 20,00 26,00
N a ssau e r R o te ise n 

s te in ,  50%  Elsen ab 
G ru b e ......................... 26,00 2G,00 26,00

B r ie y  - M i n e t t e 1)
37—38 % Eisen ab 
Grube ......................... 4,75 4,75 4,75

Roheisen: G ie ß e re i
e isen

Preise f Nr' n j  '  ' 
ab H ütte ^  H äm atit ; !

9G,00 96,00 96.00
91.0091,00 91,00

122,50 142,50 142,50
B essem er ab H ütte . 122,50 142,50 142,50
S ieg e rl and  e r Q u a ll- 

t i i ts -P u d d e le is e n  
ab S ie g e n ................. 90,50 90,50 90,50

S ta h le is e n , weißes, 
mit nicht Uber 0,1 % 
Phosphor, ab Siegen 93,50 93,50 93,50

T h o m a s e is e n  mit 
mindestens 1,5% Man- 
gan, ab Luxemburg .

Dasselbe ohne Mangan — — —
S p ie g e l e i s e n , 10 bis 

12%, ab Siegen . . 114,50 114,50 114,50
E n g l. G ieß e re ie lsen  

Nr. I I I  frei Ruhrort _
L u x e m b u rg e r P u d - 

d e le isen  ab Luxem
burg ............................. 73,00 7G,00 76,00

L u x e m b u rg e r 
G ieß e re ie isen  
Nr. I l l  ab Luxemburg 7G,50 7G,60 76,50

Gewalztes E isen :

Stöbe Isen, Inland ab 
Werk ............................

Stabelien, Ausland ab 
W e r k ............................. _ _

T räg e r, ab Diedenhofen 
für Norddeutschland . 100,00 160,00 160,00
für SUddeutschland . 103,00 1G3,00 163,00

Kesselbleche, Inland ob
E s s e n ............................ __ _

Kesselblcche, Ausland 
ab W e r k ...................... _ _ __

Grobbleche, Inland ab 
E s s e n ............................ _

Grobbleche, Ausland ab 
W e r k ........................... _

Feinbleche, Inland ab 
W e r k ............................ _ _

Feinbleche, Ausland ab 
W e r k ............................ _ _ _

Fiußclsen-Walzdraht, 
Inland frei engeren 
rhein.-westf. Bezirks .

Flußeisen-Walzdraht, 
Ausland ab Werk . . . — —

bergischen S taatsbahnen wurde der für das Rechnungs
jah r 1910 benötigte Bedarf aufgegeben, der sich im Um 
fango des vorjährigen hielt. Dio Nachfrage und der Ab
ruf auf Feldbahnschienen waren infolgo der starken An
forderungen der Heeresverwaltung sehr lebhaft und dürf
ten  auch in der nächsten Zeit den seitherigen Umfang bei
behalten. Der Inlandsabruf in Rillenscliienen blieb auf 
der Höhe der letzten M onate; aus dem neutralen Aus
lande gingen während der Berichtszcit erwähnenswerte 
Aufträge nicht ein.

Die Geschäftslage in F o r m e is e n  h a t sich im Inlando 
hinsichtlich der Absatzmöglichkeit nicht geändert; der 
B aum arkt lag wie seither ruhig, nur in Ostpreußen nahm 
die B autätigkeit kräftig  zu. Seitens der Eisenbauwerk
stä tten  und W agenbauanstalten herrschte fortgesetzt gute 
Nachfrage. F ü r das letzte Vierteljahr wurde der Verkauf

l ) Nur „tel-quel“ -Verkäufe.
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nach dem Inlande zu den bisherigen Preisen, jedoch m it 
R ücksicht auf die starken Anforderungen ' der Heeres
verw altung nur fü r eine beschränkte Menge froigegeben. 
Aus dem neutralen Auslände hielt die lebhafte Nachfrage 
an ; wegen des starken inländischen Bedarfs wurde aber 
auch der Absatz dorthin erheblich eingeschränkt und vom 
Abschluß neuer Geschäfte fast ganz abgesehen.“

Die G ie ß e re ie n ,  M a s c h in e n f a b r ik e n  und E is e n 
b a u w e r k s t ä t t e n  waren durchweg gu t beschäftigt.

Die Gestaltung dor P r e i s e  ist aus der Zusammen
stellung auf Seite 977 ersichtlich. D r . W .  B e u m e r .

H . O B E R SC H L E SIE N .— A llg e m e in e  L ag e . Eine 
Aenderung gegenüber der vorhergegangenen Berichtszeit 
h a t n icht stattgefunden. Die Nachfrage der Heeresverwal
tung  und der p rivaten  K undschaft h ielt unverm indert an, 
so daß den gestellten Anforderungen nicht genügt werden 
konnte und fü r die Erledigung der Bestellungen Liefer
fristen von vielen Monaten genannt werden m ußten. Von 
Preiserhöhungen wurde trotzdem , obwohl solche wogen 
der w eiterhin gestiegenen Selbstkoston*und der durch den 
Mangel an  eingerichteten A rbeitern fortgesetzt bestehen
den Schwierigkeiten berechtigt gewesen wären, im  all
gemeinen A bstand genommen. — D er Ausbruch des 
Krieges m it Rum änien unterband dio Ausfuhr nach 
diesem Lande. E in  Absatzausfall t r a t  dam it aber nicht 
ein, da, wie vorerw ähnt, auf anderer Seite sehr reichliche 
Aufträge Vorlagen. —  Verkehrsstörungen auf den Eisen
bahnen waren, abgesehen von kleineren Stockungen, im  
allgemeinen n icht zu beklagen.

K o h le n . Dank der guten Beschäftigung der in 
dustriellen Werke sowie der dauernd großen Abrufe dor 
E isenbahnverw altung w ar das Kohlengeschäft in  der Be
richtszeit ebenso lebhaft wie im zweiten Vierteljahr. Be
standsansamm lungen waren n icht erforderlich. Auf der 
Oder konnten, da  die W asservcrhältnisso im allgemeinen 
befriedigend waren, wiederum erhebliche Mengen ver
laden werden. Dor Absatz nach Oesterreich-Ungarn be
wegte sich in den bisherigen Grenzen. Die W agengestellung 
gab im  allgemeinen zu Klagen keinen Anlaß.

K o k s . Die Nachfrage nach Koks war ebenfalls recht 
lebhaft. Die Stückkokserzeugung ging g la tt in den Ver
brauch der Hochofenwerke über; auch Kleinkoks und 
Großkoks konnte ohne Schwierigkeiten untergebracht 
werden. Ebenso fanden dio Nebenerzeugnisse der Kokereien 
guten  Absatz. Das Auslandsgeschäft bewegte sich in den 
bisherigen Bahnen.

E rz e . Auch in der B erichtszeit wurden in erheb
lichem Umfange auf die einheimischen E rzlagerstätten 
zurückgegriffen, so daß der Bedarf der Hochofenwerke 
befriedigt werden konnte. Die Preise zogen wieder etwas an.

R o h e is e n . Die Nachfrage nach Roheisen war 
äußerst lebhaft, so daß dem vorliegenden Bedarf durch 
die laufendo Erzeugung kaum  genügt werden konnte. Es 
m ußten sogar erhebliche R ückstände in das nächste 
Jahresvicrtel übernommen werden. Trotzdem  wurden die 
Preise in der B erichtszeit im allgemeinen nur wenig erhöht.

E o rm e ise n . Auch in  diesem Erzeugnis war der Be
darf für unm ittelbare und m ittelbare Heoreslieferungen 
erheblich, so daß der starken Nachfrage aus dem Inlande 
und dem neutralen Auslände, soweit die private  K und
schaft in  Frage kam, n icht in  vollem Maße genügt werden 
konnte. Auch die Eisenbahnwagenfabriken und E isenbau
w erkstätten riefen erhebliche Mengen ab. Die Lager- 
beständo der Werke gingen auf diese Weise sehr zurück. 
Die Preise blieben unverändert.

E is e n b a h n - O b e r b a u m a te r ia l .  Der Bedarf der 
Staatsbahnen büßte in der Berichtszeit an Umfang und 
Lebhaftigkeit nichts ein, so daß dio W'erke vollauf zu tun 
ha tten , um den an sie gestellten Anforderungen za ge
nügen. Auch das Geschäft in  Gruben- und Klcinbahn- 
schienen w ar recht rege. Preisveränderungen fanden 
nicht sta tt.

S ta b e is e n .  Die Nachfrage in diesem Erzeugnis war 
sehr lebhaft. Bei der außerordentlich starken Besetzung

der Werke konnten jedoch Verkäufe in  größerem U m 
fange nicht abgeschlossen iverden. Die K undschaft sah 
sieh daher veranlaßt, hauptsächlich auf die Lagerbestände 
der W erke zurückzugreifen, die u n ter diesen U m ständen 
stark  gelichtet wurden. Die Preise wurden tro tz  der bei 
den W erken weiterhin gestiegenen Selbstkosten im all
gemeinen nur wenig erhöht. Aus dem Auslände lagen 
umfangreiche Anfragen und Bestellungen vor. Dor Ver
sand dahin bewegte sich jedoch, m it R ücksicht auf die 
Anforderungen der Heeresverwaltung, in  etw as geringeren 
Grenzen als in der Vergangenheit.

G ro b b le c h e . In  der günstigen Verfassung des Grob- 
blechmnrktes is t eine Aenderung n icht eingetreten. Vor 
allem gingen seitens der Schiffswerften, Kesselfabriken, 
E isenbahnwagenbauanstaltcn, M aschinenfabriken usw. 
sehr reichliche Aufträge ein, so daß die W erke auf M onate 
hinaus m it A rbeit versehen waren. E ine Aenderung der 
Preise h a t n icht stattgefunden.

F e in b le c h e .  Auch in  Feinblechen aller A rt w ar das 
Geschäft in  der Berichtszeit nach wie vor recht lebhaft. 
Neue Verkäufe fanden im  allgemeinen jedoch nur in ge
ringerem Umfange s ta tt ,  da  die W erke auf viele M onate 
hinaus Auftragsbestände in  ihren Büchern hatten . Die 
Abnehm er beeilten sieh, angesichts der langfristigen 
Lieferzeiten ihren Bedarf auf laufende Abschlüsse bal
digst zu spezifizieren. Preiserhöhungen fanden auch für 
diese Erzeugnisse n u r in  beschränktem  Umfange sta tt.

R ö h re n . Das Geschäft in schmiedeisernen Röhren 
w ar gleichfalls recht lebhaft. Auch hier waren dem Ver
kaufe durch die Erzeugungsmöglichkoit der W erke Schran
ken gesetzt. Preiserhöhungen kamen im  allgemeinen eben
falls nu r in  kleinerem Maße vor.

D ra h t .  Die Nachfrage nach D rah t und  D rahtw aren 
hielt nach wie vor an, besonders, soweit es sich um  D rah t 
handelte, der fü r Heereslieferungen Verwendung fand. 
Angesichts der starken Besetzung der W erke waren Liefer
fristen  von m ehreren M onaten n icht zu vermeiden. Dio 
Preise erfuhren eine allerdings den gestiegenen Selbst
kosten n icht ganz entsprechende Erhöhung.

G ie ß e re ie n ,  M a s c h in e n f a b r ik e n  u n d  K o n 
s t r u k t i o n s w e r k s t ä t t e n .  Den Gießereien w ar cs nur 
möglich, diejenigen Auf träge einigerm aßen rechtzeitig zu 
erledigen, die fiir den dringendsten Kriegsbedarf bestim m t 
oder zur R epara tu r und Instandhaltung  von Maschinen 
und industriellen Anlagen unbedingt erforderlich waren. 
F ü r  alle übrigen Aufträge m ußten recht langfristige Liefer
zeiten gestellt werden. Die Preise waren befriedigend. — 
Im  Eisenhoch- und Brückenbau lagen die Verhältnisse 
ähnlich. Auch hier konnten nur die allerdringendsten B e
stellungen einigermaßen pünktlich erledigt werden. In  
den Preisen war es möglich, die Steigerung der R oh
m aterialpreise und sonstigen Erzeugungskosten zum Aus
druck zu bringen. —  Im  Maschinenbau lagen gleichfalls 
überreichlich Aufträge vor, von denen aber diejenigen, dio 
m it Kriegslieferungon im  Zusammenhänge standen, in 
erster Reihe bevorzugt wurden. Die Preise konnten den 
Verhältnissen angepaßt werden.

P re is e :
, _  , . f. d. t  ab Werk

a) R o h e is e n :  .ft

G ie ß e re iro h e ise n  100 bis 102
H ä m a ti tro h e is e n ................................... 138 ,, 146
Puddelroheiseu.....................................  90 ,, 94
Siemens-M artin-Roheisen.....................  94 ,, 99

b) W a lz e is e n  
Stabeisen . . . 
Grobbleche . . 
Kesselblecho . . 
Feinbleche . . . 
W alzdraht . . .

durchschnittlicher 
Grundpreis 

f. d. fc ab Werk 
J i

195 „  230 
195 „  230 
220 „  250 
320 „  350 
200 „ 210

ab  Hamm.
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Roheisen-Verband, G. m. b. H. in Essen. — In  der
Hauptversam m lung vom 24. Septem ber 1916 wurde be
richtet, daß in allen Roheisensorten weiter große N ach
frage besteht. Aus diesem Grunde is t die Inbetriebsetzung 
weiterer Hochöfen in  Aussicht genommen. Der Versand 
im Monat Septem ber läß t gegen den M onat August, der 
eine Vorsandziffer von 57 %  der Beteiligung aufwies, eine 
kleine Steigerung erwarten.

Ausfuhr- und Durchfuhrverbote. —  Durch B ekannt
machung des Reichskanzlers vom 28. Septem ber 1916 ist 
die Ausfuhr und D urchfuhr von Eisen, Eisenlegierungen 
und den daraus hergestelltcn W aren (Nr. 777 bis 843 des

Zolltarifs) verboten worden. ,, Die von diesem Verbot neu 
betroffenen W aren werden ohne Spezi albe willigung zur 
Ausfuhr und Durchfuhr zugelassen, wenn sic bis zum
7. Oktober d. J . einschließlich zum Versand gebracht 
worden sind. Der gesteigerte Bedarf an Eisen- und S tah l
erzeugnissen h a t eine stärkere Ueberwachung der E isen
ausfuhr durch Erweiterung des Verbots notwendig ge
m acht. Das Verbot bezweckt keineswegs eine völlige 
Ausfuhrsperre. Es soll nur die Unterlagen fü r die 
Ueberwachung und dio Ausnutzung unserer fü r das 
neutrale Ausland besonders wertvollen E isenausfuhr 
verstärken.

Bücherschau.
Schadet: von  D eg en b u rg , R ich ard , vorm. 

Assistent für Brückenbau a. d. k. k. techn. Hoch
schule in Graz, und K a r lD e m e l, vorm. Assistent 
für Brückenbau an der k. k. deutschen techn. 
Hochschule in Brünn, Ingenieure der Brückenbau
anstalt Jg. Gridl, Wien: H ilfs m it te l  zur ein
fachen Berechnung von Formänderungen und von 
statisch unbestimmten Trägern. Mit440Textabb. 
Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn 1915. (72 S.) 8 °. 
4 M.

Die Abhandlung g ib t ein einfaches Verfahren zur 
Berechnung von Form änderungen und  zur E rm ittlung 
der überzähligen Größen statisch unbestim m ter Systemo 
(Biegungsträger) bei gleichbleibendem Trägheitsmoment 
oder bei einigen gebräuchlichen Fällen von gesetzmäßiger 
Veränderlichkeit desselben.

Dio Elastizitätsgleichungen enthalten bekanntlich 
in den von statisch U nbestim m ten freien Gliedern und 
als Beiwert dieser statisch  Unbestim m ten Ausdrücke von

der Form  C  ■ ds. Dio In tegration  dieser Aus-
E  J

drücke b iete t zwar an sieh keine besonderen Schwierig
keiten, gestaltet sieh jedoch bei der jedesmaligen praktischen 
Anwendung m anchm al recht um ständlich und zeitraubend. 
Hauptzweck der vorliegenden A rbeit ist es nun, durch 
weseutliche Vereinfachung der Bestimmung der In tegral

werte f  —AA—  • ds zu einer möglichst einfachen recli- 
E J

nerischen Lösung statisch unbestim m ter Biegungsauf
gaben zu gelangen. W ie im Anfang des ersten Abschnittes 
gezeigt wird, ist cs in vielen Fällen zweckmäßig, die Elastizi
tätsgleichungon teils durch Zusammenlegen der Momentcn- 
flächon, teils durch Zusammenfassen der Ueberzühligen 
zu neuen U nbekannten so umzuformen, daß viele Integral- 
werte recht einfach oder zu Null werden. Die eigentliche 
Bedeutung der A rbeit liegt in der im  zweiten Teil des 
ersten Abschnittes gegebenen Zusammenstellung völlig 
gebrauchsfertiger Form eln fü r allo wichtigen Formen 
der MomentcnfÜichen und ihrer Kom binationen, und zwar 
sowohl für gleichbleibendes Trägheitsm om ent als auch 
für einige A rten von gesetzmäßig veränderlichem Träg
heitsmoment. F ü r jeden besonderen Fall kann der In te 
gralwert der Formelsammlung ohne weiteres, d. i. ohne Zwi
schenrechnung entnom m en werden.

Die um fangreicheren Abschnitte I I  und I I I  erläutern 
an zahlreichen, trefflieh gewählten Beispielen die Ver
wendung der im  allgemeinen Teil aufgestellten Formeln 
zur E rm ittlung der durch dio Momente bedingten Form 
änderungen sowie zur Berechnung der statisch unbestim m 
ten Biegungsträger selbst. Bei den Aufgaben ist stets 
auf vorteilhafte, einfachste Lösung gewährende Wahl 
der Ueberzähligen B edacht genommen.

Die schöne und gehaltvolle Abhandlung wird dem 
Ingenieur bei der Berechnung von statisch unbestim m 
ten Biegungsträgem viel R echenarbeit ersparen und des
halb von großem unm ittelbarem  Nutzen sein. Dio klare

Darstellung ermöglicht cs, sich ohne große Mühe m it der 
Ableitung und H andhabung der Form eln ve rtrau t zu 
machen. A l b .  W t i r i c h .

K ayser , Dr. H., Professor an der Universität Bonn: 
L ehrbuch  der Physik für Studierende. 5., verb. 
Aufl. Mit 349 Textabb. Stuttgart: Ferdinand Enke 
1916. (XII, 554 S.) 8 “. 13,40 M.

Das vorliegende W elk ist, wie so viele Lehrbücher, 
aus dem W unsche des Lehrers entstanden, seinen Studenten  
den Gegenstand in  der Form  zu bieten, wie es der U n ter
richtende am zweckmäßigsten ansieht. Der Verfasser, dor 
seit langen Jahren  die Physik an der Bonner U niversi
tä t  lehrt, ha t eine große E rfahrung h inter sieh, und  das 
Buch ist daher eine sehr sorgfiiltigo und gründliche D ar
stellung der experimentellen Erscheinungen aus der 
Mechanik, der W ärmelehre, der A kustik, des Magnetismus, 
der E lek triz itä t und der Optik. Bei strenger W issenschaft
lichkeit ist dio Behandlung der Tatsachen und Gesetze 
durchaus einfach gehalten, so daß das Buch den weiten 
Kreisen dor Naturwissenschaftler als sachgemäßer Führer 
und B erater dienen kann.

Von Auflage zu Auflage —  es handelt sich je tz t bereits 
um die fünfte — lm t der Verfasser die neuen Ergebnisse 
der Physik in das Buch hineingearbeitet. F ü r  die nächste 
Auflage m öchte ich den Wunsch aussprechen, daß auch 
dio letzte Entwicklung des Dulong-Petitsehen Gesetzes, 
die Röntgenphotographio der Kristallo, die Lehre von der 
realen Existenz der Molekeln, die Brownsche Bewegung 
und ihre Bedeutung für die Gültigkeitsgrenzen des zweiten 
H auptsatzes wenigstens eine kurze Berücksichtigung 
finden möchten. 1F. H e r z .

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:' 
H o c h s t r ö m ,  N .: Die öffentliche E l e k t r i z i t ä t s v e r 

so rg u n g  als Einnahm equelle fü r den S taat. Studio 
über dio Frage „Besteuerung oder V erstaatlichung“ . 
S tu ttg a rt: Rudolf Lucke 1916. (95 S.) 8°. 2,80 J l .

R o h r b e r g ,  A lb e r t ,  Oberlehrer an der Realschule zu 
Berlin-Steglitz: T h e o r ie  und Praxis des R echen
schiebers. M it2 T cx tfig . Leipzig u. Berlin: B. G. Teub- 
nei 1916. (2 Bl., 50 S.) 8». K art. 0,80

(Mathematische Bibliothek. Hrsg. von W. Lietz- 
m ann und A. W itting. Bd. 23.)

=  K a ta lo g e  u n d  F i r m e n s c h r i f  t e n . J =  
D e n k s c h r i f t  zum achtzigjährigen Bestehen der Firm a

II. D. W ilk e  Nachf., Letm athe i. W. (Mit Abb.) (Iser
lohn 1916: G ustav Doßmann). (67 S.) quer-8 °.

E is e n w e rk  R a t in g e n ,  G. m. b. H ., R atingen hei 
Düsseldorf: A p p a r a te  und A rm aturen für die Hoch
ofen- und Stahlw erks-Industrie. Ausgabe 1916. (Mit 
Abb.) (München 1916: Meisenbach, R iffarth  & Co.) 
(130 S.) 4 °.

M a s c h in e n f a b r ik  A u g s b u r g - N ü r n b e r g :  M-A-N-
D a m p f tu r b in e n .  (Mit Abb.) (0 .0 .1 9 1 6 .)  (36 S.) 4 ° . 

P f r e t z s e h n e r ,  A d o lf , G- m. b. H ., Pasing-M ünchen: 
Elektrische S c h w e iß m a s c h in e n .  (Mit Abb.) K riegs
ausgabe 1916. (0 . 0 .)  (48 S.) quer-(8°).
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V ereins - N achrichten.
Verein deutscher Eisenhüttenleute.

Für die Vereinsbücherei sind eingegangen:
(Dio Einsender von Geschenken sind mit einem * bezeichnet).

E rg ä n z u n g s p ro g ra m m ]  [der] Herzogliche[n] Tecli- 
nische[n] 4100113011010’'' zu Braunschweig für das S tu 
dienjahr 1916— 1917, enthaltend  die Acndcrungen 
gegen das Program m  1915/16. Braunschweig (1916): 
Friedr. Vieweg & Sohn. (21 S.) 8°.

H a r n a c k ,  A d o lf  v o n :  An der S c h w e llo  des d ritten  
Kriegsjahres. Rede, gehalten am 1. August 1916. 
Berlin: W eidinaimsche Buchhandlung 1916. (20 S.) 8°.

H o e s c h , Dr. phil. h. c., M. d. A .: Die wirtschaftlichen 
F r a g e n  der Zeit. Berlin: R oim ar Mobbing 1016. 
(186 S.) 8 ',

J a h r b u c h  1916 m it dem  44. V e rz e ic h n is  der M it
glieder (des Ocsterreiehischen Ingenieur- und Archi- 
toktenvereins*). (Mit 1 Abb.) W ien: Verlag des Ver
eines 1916. (97 S.) 8 ”.

J a h r b u c h .  Statistisches,' fü r den Preußischen Staat. 
Jg . 13. Ilrsg. vom Königlich Preußischen S t a t i s t i -

. s c h o n  L a n d e s a m t ,  Berlin: König], Statistisches 
Landesam t 1916. (X X X , 466 S.) 8 °.

• J a h r e s - B e r ic h t  über dio Leistungen der chemischen 
Technologie fü r das Ja h r  1915. Jg . 61. Bearb. von Prof. 
Dr. B. R a s so w , Dr. P a u l  F. S c h m id t  und Dr. W. 
E v e r d in g .  T. 1/2. Leipzig: Johann Ambrosius B arth  
1916.

Abt. 1. Unorganischer Teil. Mit 229 Abb. (X IX , 
520 S.)

Abt. 2. Organischer Teil. Mit 62 Abb. (XIV , 445 S.)
K u l t u r ,  Die, der Gegenwart. Hrsg. von P a u l  H in n e -  

b e rg . Leipzig: B. G. Teubner. 4 °  (8°).
T. 3, Abt. 3: Anorganische Naturwissenschaften. 

Unter Leitung von E. L e c h e r .
Bd. 1. P h y s ik .  U nter Redaktion von E. W ar- 

b u rg . Bearb. von F. Auerbach [u. a,]. Mit- 106 
Textabb. 1915. V III, 752 S.)

Bd. 2. C hem ie . U nter Leitung von E. v. 
M oyer. — Allgemeine K r i s t a l l o g r a p h i e  und 
M in e ra lo g ie .  U nter Redaktion von Fr. R in n e . 
Bearb. von E. v. Meyer [u. a.]. Mit 53 Textabb. 
1913. (XIV, 663 S.)

V e rz e ic h n is  der Vorlesungen und Ucbungen [an der] 
Königl. Sachs. Teehnischc[n] Hochschule* zu Dresden 
sam t den Stunden- und Studienplänen [für das] W inter
semester 1916/17. Dresden (1916): B. G. Teubner. 
(57 S.) 4°.

W e b e r . Dr. jur. e t phil. A d o lf , o. Professor an der U ni
versität Breslau: Unser W ir t s c h a f t s l e b e n  als Gegen
stand des U niversitätsunterriohts. Zur Einführung in 
die Breslauer Fachkurse für W irtschaft und Verwaltung. 
Tübingen: J . C. B. Mohr 1916. (2 Bl., SS S.) 8°.

=  D is s e r t a t i o n e n .  =
D e b u s , C a r l :  A rb o i to rw o h n u n g s w e s e n im  rheinisch

westfälischen Industricbczirk unter besonderer Berück
sichtigung der Arbeiterkolonie der Zeche „Teutoburgia“ 
des „Bochum or Vcrein[s] für Bergbau und Gußstahl- 
fnbrikation“. (Mit 1 Plan.) Bochum 1915: Wilh. 
Stum pf, G. m. b. H. (43 S.) 4°.

Heidelberg (Universität), Phil. Diss. v. 1915.
W i l l i ,  M o ritz  (Mosko): Der A c h se n w e c h s e l  während 

der Kugeleigendrehungen als Vorschubbewegung beim 
Kugelschliff in Kugelschleifmaschinen. (Mit 3 Tat.) 
Breslau 1916: H. Fleischmann. (VI, 124 S.) 8°. 

Breslau, (Techn. Hochschule*), i£t.<3ug.-Diss.'
F i s c h e r .  J o s e f :  Die m ittlere G e s c h w in d ig k e i t  des 

Wassers in offenen Gerinnen in ihrer Beziehung zu 
den Oberflächen-Gcsehwindigkeiten. München [1916]: 
A. Huber. (55 S .) S °.

Dresden (Techn. Hochschule*), (Sr.'Qltg. -Diss.

H e y m a n n ,  H a n s :  S c h w in g u n g s v o r g ä n g o  beim
Auswuchten raschum laufender Massen nach dem 
System Lawaczok. (Mit 85 Fig.) D arm stad t 1916:
H. Hohm ann. (79 S.) 8°.

D arm stadt (Techn. Hochschule*), ®r.*Sltg.-Diss.
J u n g .  A u g u s t : Der Z e i t z ä h le r t a r i f .  E in  B eitrag zur 

Tariffrage fü r den Verkauf von E lektrizität. (Mit 45 
Abb.) Berlin (1916): Ju lius Springer. (4 Bl., 136 S.) 8 °.

D arm stadt (Techn. Hoschchule*). St.-Qng.-Diss.
L a n d s b e r g ,  F r i t z : U e b e rd ie sa c h lic h c n F ö rd e rk o s te n  

des Eisenbahnbetriebes. (Mit 7 Uobersiohtsbl.) Ilalio 
(Saale) 1916: Gebauer-Schwctschko, G. m. b. H. (71S.)8°.

D arm stad t (Techn. Hochschule;*), OtAjjltg.-Diss.
S c h ü rc h .  H e r m a n n :  V e rsu c h e  beim Bau des Lang- 

wiesor Tal Überganges und deren Ergebnisse. (M itAbb.
u. 6 Taf.) Berlin 1916: Ju lius Springer. (2 Bl., 47 S.) 4°.

Dresden (Techn. Hochschule*), 2)c.*3ng.-Diss.
Aenderungen in der Mitgliederliste.

B a c k h e u e r , M a x ,  Stahlwcrksingenieur, Differdingen, 
Luxemburg, Bnhnhofstr. 45 a,

B r u c h ,  W a l t h e r  v o m ,  Ingenieur der Dcutscli-Luxemb. 
Bcrgw.- u. H iitten-A .-G ., Abt. Dortm . Union, D ort
m und, Jolm nnesstr. 15.

D e r e n b a c h ,  G u s t a v ,  Ingenieur, Düsseldorf, Duisburger 
S traße 118.

E h r h a r d t ,  L e o ,  Chemiker der Eisonwerksges. Maximilians
hü tte , Abt, König-Albert-W erk, Licht ent annebciZwickau.

H a r i g ,  I l a n s ,  Obering., V orstand der Abt. Brückenbau der 
Königin-M arienhiitte, A.-G.. Cainsdorf i. Sa.

J ü r e s ,  H u g o ,  A bt.-D irektor derM anncsm annröhren-W erke, 
Düsseldorf, R ronprinzenstr. 48.

K r a u s e n ,  F e r d i n a n d ,  Oberingenieur der Königin-M arien
hü tte , A.-Ct., Cainsdorf i. Sa.

K u p h a l d t ,  G u s t a v ,  Fabrikdirektor a. D., Ham burg, Otters- 
beokallee 19.

L o h ,  F r i e d r i c h  W i l h e l m ,  D irektor der Golsenk. Bergw.- 
A.-G., H üsten i. W.

M e t z g e r ,  A u g u s t ,  Ingenieur, Bochum - Ehrenfeld, Christ- 
s tiaße  23.

M ü l l e r ,  P a u l ,  Oberingenieur, Berlin-W ilmersdorf, Lauen- 
burgerstr. 6.

N e b e l ,  E d u a r d ,  Fabrikdirektor, Düsseldorf-Oberkassel, 
Lohcngrinstr. 30.

P f e i f e r ,  K u r t .  ® ipl.-^tig., Essen, Ruhrollce 10.
S c h e i b e ,  E d u a r d ,  Chemiker, H attingen a. d. Ruhr, 

Heggorstr. 40.
S c h u m a n n ,  M a x ,  kaufm. D irektor u. Vorstandsmitglied 

der Golsenk. Bcrgw.-A.-G., Abt. Aachener Hütten- 
Verein, Aachen-Rothe Erde, Stolberger S tr, 205.

S t r e i t ,  F r i t z ,  Ingenieur, B euthen, O.-S., Kaiserplatz 6.
W a g n e r ,  J o s e f , ®ipl.»Qug., Dommeldingen, Luxemburg, 

Echternach erstr.
W o l f ,  J e a n .  Ingenieur, Düsseldorf, B ergerufer 7.
W ü l f r a t h ,  E r n s t ,  techn. D irektor d. Fa. Zobel, Neubcrt 

& Co., Schmalkalden, Rötweg 8.
N e u e  M itg lie d e r .

B c r g f e l d ,  K a r l ,  Obcringenieur der Apparatc-Vcrtricbs-Gcs. 
m. b. H.. Berlin - W ilmersdorf, Charlottenburg 4, 
Mommsensti. 51.

B r a n d h o f f ,  H e i n r i c h ,  Hochofen - B etriebsassistent des 
Stahlw. Thyssen, A.-G., H agcn.lingeni. Lothr., Rückert- 
sttaße 13.

G c d e o n ,  J o h a n n ,  Betriebsleiter, N ändorhuta, Com. Gömör, 
Ungarn.

G e m p i ,  F r i e d r i c h ,  Fabrikan t, Lengerich i. W.
S d l g o ,  fSr.-Qng. E n t e r i c h ,  Stahlw .-Ingenieur, Nändorhuta, 

Com. Gömör, Ungarn.
G e s to rb e n .

B a c k w i n k e l ,  R i c h a r d ,  Bergwerksdiroktor, Essen. 13. 9.1916.
G o c k e l ,  H e r m a n n ,  Fabrikan t, Oberlahnstein. 6. 9. 1916.
J u n g ,  H e r m a n n ,  Ingenieur, Dortm und. 12. 9. 1916.
L o h m e y e r ,  C u r l ,  Betriebschef, Hostenbach. 8. 9. 1916-


